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Richtlinien für Friedhöfe in kirchlicher Trägerschaft
in der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche

(Friedhofsrichtlinien)

vom 29. August 2000

Nach Artikel 102 Absatz 3 der Verfassung der Nordelbi-
schen Ev.-Luth. Kirche erläßt das Nordelbische Kirchenamt
die nachfolgenden Richtlinien für Friedhöfe in kirchlicher
Trägerschaft.
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§ 1
Aufgabe des Friedhofs

Christliche Friedhöfe sind Stätten der Verkündigung des
Glaubens an die Auferstehung. Sie weisen hin auf Gottes Ruf
zum ewigen Leben und geben dadurch Trost. Friedhöfe sind
daher ein bedeutender Teil kirchlicher Arbeit in den Gemein-
den.

§ 2
Rechtsstellung des Friedhofs

(1) Der Friedhof in kirchlicher Trägerschaft (kirchlicher
Friedhof) ist eine öffentliche Einrichtung in der Rechtsform
einer unselbständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt. Er ent-
steht durch die Widmung und soll durch eine gottesdienstli-
che Handlung (Agende IV) in Gebrauch genommen werden.

(2) Der kirchliche Friedhof genießt den besonderen staatli-
chen Schutz der verfassungsrechtlichen Ordnung.

§ 3
Bestimmung des Friedhofs

(1) Der kirchliche Friedhof dient der Bestattung aller Perso-
nen, die bei ihrem Tod Gemeindeglieder im Bereich des Fried-
hofsträgers waren, ein Recht auf Bestattung in einer bestimm-
ten Grabstätte besaßen oder durch sonstige rechtliche Rege-
lungen diesen gleichzustellen sind sowie der Personen, die
vor ihrem Tode zwar außerhalb des Bereiches des Fried-

Gesetze, Rechtsverordnungen, Verwaltungsanordnungen

hofsträgers gelebt haben (z.B. in Alten- und Pflegeheimen),
jedoch davor Gemeindeglieder im Bereich des Friedhofsträ-
gers waren.

(2) Ferner können bestattet werden:

a) Personen, die bei ihrem Tode im Bereich des Friedhofsträ-
gers gelebt haben und die im Zeitpunkt ihres Ablebens
Glieder von Religionsgemeinschaften waren, die den Ar-
beitsgemeinschaften Christlicher Kirchen in Hamburg
oder Schleswig-Holstein angehören,

b) Angehörige anderen Glaubens und Personen ohne Zuge-
hörigkeit zu einer Glaubensgemeinschaft, wenn sie bei ih-
rem Tod im Bereich des Friedhofsträgers gelebt haben und
wenn es sich um einen Monopolfriedhof handelt.

(3) Ausnahmen von den Absätzen 1 und 2 bedürfen der Ent-
scheidung des Friedhofsträgers.

§ 4
Anlegung und Erweiterung des Friedhofs

(1) Die Kirchengemeinden, Kirchengemeindeverbände
und Kirchenkreise sind berechtigt, eigene Friedhöfe anzule-
gen und zu erweitern (vgl. Artikel 22 Absatz 2 des Vertrages
zwischen dem Land Schleswig-Holstein und den Landeskir-
chen in Schleswig-Holstein vom 23.4.1957 – Kieler Staatskir-
chenvertrag – Göldner/Muus/Blaschke1) II-200 – sowie § 31
Absatz 2 des Hamburgischen Bestattungsgesetzes – Göld-
ner/Muus/Blaschke IX-945 -).

Die Beschlüsse der Körperschaften bedürfen der Genehmi-
gung der aufsichtführenden Stelle (für Kirchenkreise nach Ar-
tikel 38 Buchstabe l Verfassung NEK; für Kirchengemeinden
und Kirchengemeindeverbände, soweit es durch Kirchen-
kreissatzung bestimmt ist) und in Schleswig-Holstein der
Kreisordnungsbehörde (§ 2 Buchstabe a der VO zur Regelung
der Zuständigkeit der Landes- und Kreispolizeibehörden
vom 18.1.1951 – GVOBl. Schl.-H. S. 17).

(2) Die Führung eines Friedhofs durch einen kirchlichen
Träger ist erwünscht, weil damit seelsorgerliche Aufgaben
besser wahrgenommen werden können.

(3) Ein kirchlicher Friedhof soll nur angelegt oder erweitert
werden, wenn es aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ange-
bracht ist und ein Bedarf vorliegt.

(4) Die kirchlichen Körperschaften haben im Rahmen ihrer
Beteiligung als Träger öffentlicher Belange bei der Bauleitpla-
nung (§ 4 Baugesetzbuch) darauf hinzuwirken, daß ausrei-
chende Friedhofsflächen ausgewiesen und Belange bestehen-
der Friedhöfe nicht beeinträchtigt werden (vgl. § 18 der
Grundstücksrichtlinien der NEK – Göldner/Muus/Blaschke
VII-725 -).

(5) Bei Neuanlagen und Erweiterungen ist in der Regel ein
Garten- und Landschaftsarchitekt hinzuzuziehen. Dieser ist
auf die Bestimmungen der §§ 5 und 6 dieser Richtlinien hin-
zuweisen. Die Richtlinien für die Verwaltung des kirchlichen
Grundeigentums – Göldner/Muus/Blaschke VII-725 – sind
zu beachten. Durch ein geologisches Gutachten ist zu unter-
suchen, ob das vorgesehene Grundstück für Friedhofszwecke
geeignet ist.

(6) Friedhöfe gehören aus Gründen der öffentlichen Sicher-
heit und Ordnung grundsätzlich in den Aufgabenbereich der
örtlichen Ordnungsbehörden (Schleswig-Holstein:

1) Rechtsquellensammlung ,,Evangelisches Kirchenrecht in der Nor-
delbischen Kirche” von Göldner/Muus/Blaschke, erschienen in der
Lutherischen Verlagsgesellschaft
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§ 162 ff. Landesverwaltungsgesetz i.d.F. vom 2.6.1992;
Hamburg: § 3 Abs. 1 Gesetz zum Schutz der öffentlichen Si-
cherheit und Ordnung vom 14.3.1966). Daher sollen von die-
sen auch die Kosten für die Neuanlage und Erweiterung von
Friedhöfen sowie für die Errichtung von Leichen- und Feier-
hallen übernommen werden, soweit sie derartige Einrichtun-
gen nicht selbst in ausreichendem Umfang bereitstellen.

§ 5
Friedhofsbauten und ihre Umgebung

(1) Für Friedhofsbauten jeglicher Art ist nach der Allgemei-
nen Verwaltungsanordnung über Planung und Genehmi-
gung von Bauvorhaben – Göldner/Muus/Blaschke VII-728 –
beim Nordelbischen Kirchenamt vor Einleitung der Baupla-
nung bzw. vor jeder Beteiligung eines Architekten die Baube-
ratung zu beantragen.

(2) Ebenso ist in Schleswig-Holstein bei allen Umgestaltun-
gen von Friedhöfen und denkmalgeschützten Gebäuden und
Grüften einschließlich einer Veränderung von Friedhofsmau-
ern oder eines Baumkranzes um den Friedhof herum nach Ar-
tikel 25 des Kieler Staatskirchenvertrages – Göld-
ner/Muus/Blaschke II-200 – i.V.m. § 9 des Gesetzes zum
Schutze der Kulturdenkmale – Göldner/Muus/Blaschke VII-
750 – über das Nordelbische Kirchenamt das Benehmen mit
den Stellen der staatlichen Denkmalpflege herzustellen.

In Hamburg sind die Bestimmungen des Denkmalschutz-
gesetzes – Göldner/Muus/Blaschke VII-752 –, insbesondere
die §§ 9 und 10, einzuhalten.

(3) Im Einzelfall können sich für Alleen oder Einzelbäume
Erhaltungsgebote aus örtlichen Baumschutzsatzungen oder
aufgrund allgemeiner Festlegungen im Bundesnaturschutz-
gesetz ergeben. In diesem Fall ist vor einer Veränderung die
Zustimmung der jeweilig zuständigen Naturschutzbehörde
einzuholen.

§ 6
Umwelt- und Naturschutz

(1) Den Belangen des Umweltschutzes auf den kirchlichen
Friedhöfen ist Rechnung zu tragen. Die kirchlichen Fried-
hofsträger sollen ihre Friedhöfe als ökologische Rückzugsge-
biete umweltfreundlich gestalten und bewirtschaften. Weite-
re geeignete Maßnahmen sind dem im Anhang 3 beigefügten
Merkblatt für den Umwelt- und Naturschutz auf den kirchli-
chen Friedhöfen zu entnehmen.

(2) Die Friedhofsträger haben darauf hinzuwirken, daß auf
die Verwendung von Kunststoffen und umweltgefährdenden
Stoffen verzichtet wird. Entsprechende Bestimmungen sind
in die Friedhofssatzung aufzunehmen (vgl. § 29 der Muster-
Friedhofssatzung).

§ 7
Leitung und Verwaltung des Friedhofs, Aufsicht

(1) Der Friedhofsträger leitet und verwaltet den Friedhof.
Die Verwaltung des Friedhofs richtet sich nach den kirchli-
chen und staatlichen Bestimmungen, insbesondere nach die-
sen Richtlinien sowie der Friedhofssatzung und der Fried-
hofsgebührensatzung (vgl. Anhänge 1, 2 und 4).

(2) Der Friedhofsträger hat für eine würdige Gestaltung
des Friedhofs und seiner Einrichtungen und Gebäude zu sor-
gen. Außerdem soll er friedhofskulturelle Gesichtspunkte be-
rücksichtigen.

(3) Der Friedhofsträger kann für die laufenden Verwal-
tungsaufgaben einen Friedhofsausschuß bilden (vgl. Artikel
17 Absatz 3 und Artikel 30 Absatz 3 Verfassung NEK). Die
Amtszeit endet mit dem ersten Zusammentreten des neuge-

bildeten Friedhofsausschusses (vgl. Artikel 118 Absatz 1 Ver-
fassung NEK).

(4) Für den Friedhof sind folgende Pläne und Verzeichnisse
zu führen:

– Gesamtplan

– Lageplan

– topographisches Grabregister (2fach) mit Angaben über
Nutzungsberechtigte, Nutzungszeit und Bestattungen so-
wie Bezeichnung, Größe und Lage der Grabstätte

– chronologisches Bestattungsregister

– Inventarverzeichnis
Die Führung durch elektronische Datenverarbeitung ist zu-
lässig.

(5) Friedhöfe in kirchlicher Trägerschaft dürfen nicht ohne
zwingende Gründe in andere Trägerschaft übergeführt wer-
den. Vor der Entscheidung über die Überführung ist eine Stel-
lungnahme des Nordelbischen Kirchenamtes einzuholen.

(6) Die Aufsicht über die kirchlichen Friedhofsträger führt
bei Friedhöfen der Kirchengemeinden, Kirchengemeindever-
bände und der Friedhofsverbände der Kirchenkreisvorstand
(vgl. Artikel 33 Absatz 1 und Artikel 51 Absatz 3 Verfassung
NEK), bei Friedhöfen der Kirchenkreise das Nordelbische Kir-
chenamt (vgl. Artikel 103 Absatz 1 Verfassung NEK).

§ 8
Friedhofssatzung

(1) Für den kirchlichen Friedhof ist vom Friedhofsträger
eine Satzung zu erlassen. Sie regelt die rechtlichen Beziehun-
gen zwischen dem Friedhofsträger und den Friedhofsbenut-
zern. Die diesen Richtlinien als Anhang 1 beigefügte Muster-
Friedhofssatzung ist der Satzung des Friedhofsträgers zu-
grunde zu legen. Abweichungen von der Mustersatzung
sollen nur wegen besonderer örtlicher Erfordernisse vorge-
nommen werden.

Zusätzlich wird verwiesen auf die Allgemeine Verwal-
tungsanordnung über die Gestaltung und Bekanntmachung
von Satzungen – Göldner/Muus/Blaschke I –122–.

(2) Die Friedhofssatzung und jede Änderung bedarf zu ih-
rer Gültigkeit

a) des Beschlusses durch das zuständige Organ des Fried-
hofsträgers,

b) der Genehmigung des Beschlusses nach Buchstabe a durch
die aufsichtführende Stelle (bei Friedhöfen von Kirchenge-
meinden und Kirchengemeindeverbänden durch den Kir-
chenkreisvorstand nach Artikel 15 Absatz 2 Buchstabe h
Verfassung NEK bzw. i.V.m. Artikel 51 Absatz 3 Verfas-
sung NEK; bei Friedhöfen der Kirchenkreise durch das
Nordelbische Kirchenamt nach Artikel 38 Buchstabe p Ver-
fassung NEK),

c) der amtlichen Bekanntmachung (vgl. § 10 dieser Richtlini-
en).

(3) Auf kirchlichen Monopolfriedhöfen sind Grabfelder mit
allgemeinen Gestaltungsvorschriften einzurichten. Daneben
können Grabfelder mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften
ausgewiesen werden. Nach dem Urteil des Niedersächsi-
schen Oberverwaltungsgerichts in Lüneburg vom 30.11.1994
– Az.: 8 L 166/92 – besitzt ein kirchlicher Friedhof keinen Mo-
nopolcharakter, wenn sich auf dem Gebiet der politischen Ge-
meinde ein kommunaler oder staatlicher Friedhof befindet.

(4) Bei dem Erwerb eines Nutzungsrechts ist der Friedhofs-
benutzer umfassend über die Wahlmöglichkeit zwischen
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Grabstätten auf Grabfeldern mit allgemeinen bzw. zusätzli-
chen Gestaltungsvorschriften und die damit verbundenen
Nutzungsmöglichkeiten, die gärtnerische Gestaltung und die
Grabmalgestaltung zu informieren (vgl. § 23 der Muster-
Friedhofssatzung). Es wird empfohlen, daß der Friedhofsbe-
nutzer seine Entscheidung schriftlich bestätigt (vgl. Anhang 5
f zu diesen Richtlinien).

(5) Der Friedhofsträger hat dafür Sorge zu tragen, daß die
Bestimmungen der Friedhofssatzung von den Friedhofsbe-
nutzern eingehalten werden.

(6) Auf die in der Friedhofssatzung enthaltenen Bestim-
mungen über das Verhalten auf dem Friedhof sowie auf zu-
sätzliche Regelungen soll der Friedhofsträger an geeigneter
Stelle auf dem Friedhof hinweisen.

§ 9
Friedhofsgebührensatzung, Gebührenfestsetzung

und Vollstreckung

(1) Für jeden kirchlichen Friedhof ist vom Friedhofsträger
eine Friedhofsgebührensatzung für die Benutzung des Fried-
hofs, seiner Einrichtungen sowie für sonstige Leistungen der
Friedhofsverwaltung zu erlassen. Die Muster-Friedhofsge-
bührensatzung in der jeweils gültigen Fassung ist der Gebüh-
rensatzung des Friedhofsträgers zugrunde zu legen (vgl. An-
hang 2). Abweichungen von der Mustergebührensatzung sol-
len nur wegen besonderer örtlicher Erfordernisse
vorgenommen werden.

Zusätzlich wird verwiesen auf die Allgemeine Verwal-
tungsanordnung über die Gestaltung und Bekanntmachung
von Satzungen – Göldner/Muus/Blaschke I –122–.

(2) Die Friedhofsgebührensatzung und jede Änderung be-
darf zu ihrer Gültigkeit

a) des Beschlusses durch das zuständige Organ des Fried-
hofsträgers,

b) der Genehmigung des Beschlusses nach Buchstabe a durch
die aufsichtführende Stelle (bei Friedhöfen von Kirchenge-
meinden und Kirchengemeindeverbänden durch den Kir-
chenkreisvorstand nach Artikel 15 Absatz 2 Buchstabe h
Verfassung NEK bzw. i.V.m. Artikel 51 Absatz 3 Verfas-
sung NEK; bei Friedhöfen der Kirchenkreise durch das
Nordelbische Kirchenamt nach Artikel 38 Buchstabe p Ver-
fassung NEK),

c) der amtlichen Bekanntmachung (vgl. § 10 dieser Richtlini-
en).

(3) Die Höhe der Friedhofsgebühren ist mindestens alle
zwei Jahre zu überprüfen und gegebenenfalls den geänderten
Kosten anzupassen.

(4) Die Gebührenfestsetzung ist nicht mehr zulässig, wenn
die Festsetzungsfrist abgelaufen ist. Diese beträgt vier Jahre
und beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Ge-
bühr entstanden ist (vgl. §§ 169–171 Abgabenordnung i.V.m.
§ 5 Muster-Friedhofsgebührensatzung).

(5) Festgesetzte Gebühren verjähren nach fünf Jahren. Die
Verjährungsfrist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in
dem die Gebühr fällig geworden ist (vgl. §§ 228–232 Abga-
benordnung i.V.m. § 5 Muster-Friedhofsgebührensatzung).

(6) Rückständige Friedhofsgebühren werden im Verwal-
tungszwangsverfahren beigetrieben (Schleswig-Holstein: Ar-
tikel 22 Absatz 3 Kieler Staatskirchenvertrag – Göld-
ner/Muus/Blaschke II-200; Hamburg: § 31 Absatz 6 des Be-
stattungsgesetzes – Göldner/Muus/Blaschke IX-945 – und
Verwaltungsvollstreckungsgesetz i.d.F. vom 14.4.1993 –
GVOBl. S. 83 -).

(7) Rückständige Forderungen aus gewerblicher Tätigkeit
sind vor den ordentlichen Gerichten im Mahnverfahren gel-
tend zu machen.

(8) Bei kirchlichen Friedhöfen sind Auswärtige hinsichtlich
der Höhe der Friedhofsgebühren gleich zu behandeln wie
Ortsansässige.

(9) Auf kirchlichen Monopolfriedhöfen dürfen den Kir-
chenmitgliedern keine Abschläge zu den Friedhofsgebühren
gewährt werden; ebenso dürfen von Nichtmitgliedern keine
Zuschläge zu den Friedhofsgebühren erhoben werden.

(10) Gebührenrechtlich wäre auf kirchlichen Friedhöfen,
die keine Monopolfriedhöfe sind, die Gewährung von Ab-
schlägen zu den Friedhofsgebühren für Kirchenmitglieder
oder die Erhebung von Zuschlägen zu den Friedhofsgebüh-
ren für Nichtmitglieder möglich, allerdings nur in dem Ver-
hältnis, in dem Kirchensteuermittel des Friedhofsträgers zu
den Gesamtausgaben des Friedhofs in den Friedhofshaushalt
einfließen. Da jedoch die Verwendung von Kirchensteuermit-
teln für Friedhofszwecke unzulässig ist (vgl. § 11 Absatz 2),
bleibt die theoretische Möglichkeit ohne praktische Bedeu-
tung.

(11) Friedhofsunterhaltungsgebühren sollen künftig in der
Regel nicht mehr gesondert erhoben, sondern in die Nut-
zungsgebühren einbezogen werden.

(12) Den Friedhofsträgern wird empfohlen, sich Aufträge
für die Benutzung des Friedhofes, seiner Einrichtungen und
für sonstige Leistungen schriftlich erteilen zu lassen, damit im
Zweifelsfall die Pflicht der Auftraggeber zur Entrichtung der
Gebühren und Entgelte bewiesen werden kann (z.B. Anhang
5 e und 5 f).

§ 10
Amtliche Bekanntmachung

(1) Friedhofssatzungen und Friedhofsgebührensatzungen
sowie deren Änderungen und Ergänzungen sind amtlich be-
kanntzumachen (vgl. § 4 der Allgemeinen Verwaltungs-
anordnung über die Gestaltung und Bekanntmachung von
Satzungen – Göldner/Muus/Blaschke I –122–). Die Bekannt-
machung darf erst nach Erteilung der kirchenaufsichtlichen
Genehmigung erfolgen und muß rechtsstaatlichen Anforde-
rungen genügen.

(2) Die amtliche Bekanntmachung geschieht in der ortsübli-
chen Weise je nach Größe der Gemeinde bzw. des Fried-
hofsträgers und den örtlichen Verhältnissen. Die Art und
Weise der amtlichen Bekanntmachung ist durch eine Satzung
des Friedhofsträgers zu bestimmen (vgl. § 4 Absatz 6 der All-
gemeinen Verwaltungsanordnung über die Gestaltung und
Bekanntmachung von Satzungen). Sofern die Bekanntma-
chung von Satzungen nicht allgemein in einer Satzung des
Friedhofsträgers festgelegt wurde, ist die Art und Weise der
Bekanntmachung in der Friedhofssatzung und der Friedhofs-
gebührensatzung selbst zu regeln (vgl. Erläuterungen zu § 4
Abs. 6 der Allgemeinen Verwaltungsanordnung über die Ge-
staltung und Bekanntmachung von Satzungen).

(3) Für kirchliche Friedhöfe in Hamburg sind Friedhofssat-
zungen, Friedhofsgebührensatzungen sowie deren Änderun-
gen im Amtlichen Anzeiger der Freien und Hansestadt Ham-
burg zu veröffentlichen (vgl. § 31 Abs. 3 Bestattungsgesetz –
Göldner/Muus/Blaschke IX-945–).

(4) Für kirchliche Friedhöfe in Schleswig-Holstein sind
Friedhofssatzungen, Friedhofsgebührensatzungen sowie de-
ren Änderungen grundsätzlich durch vollständigen Abdruck
in der örtlichen Presse oder in dem amtlichen Bekanntma-
chungsblatt der Kommune zu veröffentlichen. In Gemeinden
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bis zu 10.000 Einwohnern kann die amtliche Bekanntma-
chung durch Aushang in jederzeit allgemein zugänglichen
Schaukästen der Kirchengemeinde oder der Kommunalge-
meinde erfolgen. Der Ort und die Dauer des Aushangs sind
vorher in der örtlichen Presse bekanntzugeben.

Die Dauer des Aushangs beträgt einen Monat. Hierbei wer-
den der Tag des Aushangs und der Tag der Abnahme nicht
mitgerechnet. Der Tag des Aushangs ist beim Aushängen, der
Tag der Abnahme nach der Abnahme auf der ausgehängten
Satzung durch den Friedhofsträger mit Unterschrift und
Dienstsiegel zu bescheinigen (vgl. auch Landesverordnung
SH über die örtliche Bekanntmachung und Verkündung vom
12.6.1979 – GVOBl. S. 378 – in der jeweils geltenden Fassung).

(5) Eine Auslegung der Satzungen z.B. im Pastorat oder im
Büro der Kirchengemeinde genügt nicht den rechtsstaatlichen
Anforderungen.

(6) Ein Belegexemplar der Veröffentlichungen ist zu den
Friedhofsakten zu nehmen und dauernd aufzubewahren.

(7) Die Satzungen dürfen frühestens in Kraft treten

– bei vollständiger Veröffentlichung in der Presse oder in
kommunalen bzw. staatlichen Verkündungsblättern am
Tage nach der Veröffentlichung,

– bei Aushang am Tage nach Ablauf der Aushangsfrist.

§ 11
Haushalts- bzw. Wirtschaftsführung und Verwaltung

des Friedhofsvermögens

(1) Für die Verwaltung des Friedhofs und für die Haus-
halts-, Kassen- und Wirtschaftsführung finden das Kirchen-
gesetz über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen in
der NEK (KG HKR) – Göldner/Muus/Blaschke VII-705– und
die Rechtsverordnung für das Haushalts-, Kassen- und Rech-
nungswesen in der NEK (RVO HKR) – Göld-
ner/Muus/Blaschke VII-706– Anwendung. Die betriebswirt-
schaftliche Ausrichtung des Rechnungswesens und die An-
wendung der kaufmännischen Buchführung wird empfohlen
(siehe Abschnitt II RVO HKR).

(2) Die durch die Einrichtung und Unterhaltung des Fried-
hofs entstehenden Aufwendungen sind durch Gebühren und
andere Einnahmen zu decken. Zur Festsetzung von Gebühren
und Entgelten sind Kostenrechnungen zu erstellen und Kal-
kulationen vorzunehmen. Für Abschreibungen und kalkula-
torische Kosten findet § 16 RVO HKR Anwendung. Kirchen-
steuermittel oder sonstiges Vermögen des Friedhofsträgers
dürfen grundsätzlich nur in Form einer Selbstanleihe für die
Einrichtung und Unterhaltung eines Friedhofs in Anspruch
genommen werden. Selbstanleihen der Kirchengemeinden
bedürfen der kirchenaufsichtlichen Genehmigung (vgl. Arti-
kel 15 Absatz 2 Buchstabe c Verfassung NEK).

(3) Die Gebührenfreiheit bei kirchlichen Amtshandlungen
für Gemeindeglieder gilt auch für kirchliche Trauerfeiern an-
läßlich einer Beerdigung. Soweit die Kosten hierfür aus den
Mitteln des Friedhofs aufgebracht werden (z.B. Personalko-
sten, Kosten der Orgel und für die Unterhaltung, Heizung,
Beleuchtung und Reinigung der Friedhofskapelle), sind sie
aus den Haushaltsmitteln des Friedhofsträgers an den Fried-
hof zu erstatten.

(4) Für den Friedhof sollen eine Friedhofs-Ausgleichsrück-
lage und andere Zweckrücklagen (z.B. für Bauunterhaltung
und Bauerneuerung, Friedhofserweiterung, Abschreibungen
u.a.) gebildet werden (vgl. § 22 RVO HKR).

§ 12
Steuerpflicht für kirchliche Friedhöfe

(1) Körperschaften des öffentlichen Rechts, zu denen auch
die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften gehören,
sind nur im Rahmen ihrer Betriebe gewerblicher Art sowie
ihrer land- und forstwirtschaftlichen Betriebe steuerpflichtig.
Betriebe von Körperschaften des öffentlichen Rechts, die
überwiegend der Ausübung öffentlicher Gewalt dienen (so-
genannte Hoheitsbetriebe), gehören nicht zu den Betrieben
gewerblicher Art. Für die Frage, ob ein Betrieb gewerblicher
Art vorliegt, ist auf § 1 Nr. 6 und § 4 Körperschaftsteuergesetz
abzustellen.

(2) Für die Begründung der Steuerpflicht muß die wirt-
schaftliche Tätigkeit von einigem Gewicht sein. Dabei ist in
der Tatsache, daß der Jahresumsatz im Sinne von § 1 Abs. 1
Nr. 1 Umsatzsteuergesetz 60.000,– DM nachhaltig übersteigt,
ein wichtiger Anhaltspunkt dafür zu sehen, daß die Tätigkeit
wirtschaftlich bedeutend ist. Wird ein nachhaltiger Jahresum-
satz von über 60.000,– DM im Einzelfall nicht erreicht, ist ein
Betrieb gewerblicher Art nur anzunehmen, wenn hierfür be-
sondere Gründe vorliegen (vgl. Ziffer 5 Absatz 5 der Körper-
schaftsteuer-Richtlinien 1995 – BStBl. I Sondernummer
1/1996). Über die Anwendung der Umsatzgrenze ist bei der
Umsatzsteuer und bei der Körperschaftsteuer einheitlich zu
entscheiden (vgl. Ziffer 23 Absatz 4 der Umsatzsteuer-Richtli-
nien 1996 – BStBl. I Sondernummer 4/1995).

(3) In Zweifelsfällen sollten die Friedhofsträger die Bera-
tung durch die aufsichtführenden Stellen in Anspruch nehmen

.
§ 13

Dauergrabpflege

(1) Zur Vermeidung steuerlicher Nachteile wird den Fried-
hofsträgern dringend empfohlen, auf den Abschluß von Dau-
ergrabpflegeverträgen unmittelbar mit den Grabnutzungsbe-
rechtigten zu verzichten und stattdessen das sogenannte ,,Stif-
tungsmodell” einzuführen.

(2) Für das ,,Stiftungsmodell” ist folgendes Verfahren vor-
gesehen:

– Der Auftraggeber für die Grabpflege errichtet eine nich-
trechtsfähige Stiftung und bestimmt in der Stiftungsurkun-
de den Kirchenkreis bzw. den Kirchenkreisverband zum
Stiftungsträger und Stiftungsverwalter (Anhang 5 k).

– Der Kirchenkreis bzw. Kirchenkreisverband schließt als
Stiftungsverwalter mit dem Friedhofsträger (Kirchenge-
meinde, Kirchengemeindeverband) einen Grabpflegever-
trag (Anhang 5 l).

(3) Hinsichtlich der Auswirkungen des ,,Stiftungsmodells”
in körperschafts- und umsatzsteuerlicher Hinsicht wird auf
die Rundverfügung des Nordelbischen Kirchenamtes vom
22.9.1998 – Az.: 8612/8617 – S III – an die Kirchenkreisvor-
stände verwiesen.

(4) Soweit aus in der Vergangenheit abgeschlossenen Dau-
er-Grabpflegeverträgen noch Kapitalbestände vorhanden
sind, müssen sie getrennt vom sonstigen Friedhofsvermögen
und vom Vermögen des Friedhofsträgers verwaltet werden.
Die Kapitalbestände sind im Vermögensverzeichnis des
Friedhofsträgers als Fremdvermögen nachzuweisen. Darüber
hinaus ist für das Kapital jedes Dauer-Grabpflegevertrages
ein Einzelnachweis zu führen.

§ 14
Bestattungen

Für Bestattungen sind die ordnungs- und gesundheitsrecht-
lichen Vorschriften sowie die Unfallverhütungsvorschriften
zu beachten.
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§ 15
Bestattung von tot- oder fehlgeborenen Leibesfrüchten

Der Friedhofsträger hat auf Wunsch der Eltern auch die Be-
stattung von tot- oder fehlgeborenen Leibesfrüchten zuzulas-
sen, für die nach den landesrechtlichen Bestimmungen keine
Bestattungspflicht besteht.

§ 16
Verzicht auf anonyme Bestattungen

Auf das Anlegen von Grabfeldern für anonyme Bestattun-
gen soll verzichtet werden. Stattdessen können andere
Grabstättenarten angeboten werden (z.B. Urnengemein-
schaftsgrabstätten, Urnenrasenreihengrabstätten), die den
Wünschen der Friedhofsbenutzer entsprechen (kostengünsti-
ge Bestattungsart, Pflege der Grabstätte durch den Friedhof
und nicht durch die Hinterbliebenen), aber auch ein Geden-
ken der Verstorbenen ermöglichen. Die Beratung der Hinter-
bliebenen im Sinne des kirchlichen Auftrags der Verkündi-
gung angesichts von Tod und Ewigkeit soll in der Weise ge-
schehen, daß von einer anonymen Bestattung abgesehen wird
(vgl. § 1 der Richtlinien).

§ 17
Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Die Verpflichtung zur Erhaltung der Gräber der Opfer von
Krieg und Gewaltherrschaft, an denen ein dauerndes Ruhe-
recht besteht, obliegt der Bundesrepublik Deutschland. Ein-
zelheiten regelt die staatliche Gesetzgebung, insbesondere
das Gesetz über die Erhaltung der Gräber von Krieg und Ge-
waltherrschaft (Gräbergesetz) – Göldner/Muus/Blaschke IX-
946 –.

§ 18
Verkehrssicherungspflicht, Unfallverhütung,

Arbeitssicherheit

(1) Die Verkehrssicherungspflicht auf dem Friedhof ob-
liegt dem Friedhofsträger. Zur Verkehrssicherungspflicht ge-
hören insbesondere der verkehrssichere Zustand der Ver-
kehrsflächen, die Standfestigkeit der Bäume, die Standsicher-
heit der Grabmale und die vorgeschriebene Schneeräum- und
Streupflicht.

(2) Zur Vermeidung von Schadensersatzansprüchen und
strafrechtlichen Folgen sind die Grabmale mindestens einmal
jährlich – nach der Frostperiode – einer Überprüfung auf ihre
Standsicherheit zu unterziehen (vgl. § 7 Absatz 2 der Unfall-
verhütungsvorschrift 4.7 der Gartenbau-Berufsgenossen-
schaft). Der verkehrssichere Zustand der Bäume ist einmal
jährlich zu kontrollieren. Das Ergebnis der Überprüfungen ist
schriftlich festzuhalten.

(3) Bei festgestellten Mängeln auf Gräbern sind die Nut-
zungsberechtigten aufzufordern, diese innerhalb angemesse-
ner Frist zu beseitigen. Der Friedhofsträger hat die Beseiti-
gung der Mängel zu überprüfen. Sind die Nutzungsberech-
tigten der Aufforderung zur Beseitigung der festgestellten
Mängel innerhalb der gesetzten Frist nicht nachgekommen,
hat der Friedhofsträger durch geeignete Maßnahmen die Ver-
kehrssicherheit herzustellen (z.B. durch Niederlegen des
Grabmals). Die entstehenden Kosten haben die Nutzungsbe-
rechtigten zu tragen.

(4) In bereits bestehenden Fällen der Verkehrsgefährdung
hat der Friedhofsträger alle erforderlichen Maßnahmen zu er-
greifen, damit niemand zu Schaden kommt – wie z.B. Nieder-
legen von Grabsteinen und Sperrung von Wegen oder Grä-
bern.

(5) Für eventuelle Schadensersatzansprüche wird hinge-
wiesen auf die durch die Nordelbische Ev.-Luth. Kirche abge-
schlossenen Sammel-Versicherungen (insbesondere Haft-
pflicht- und Unfallversicherung – Göldner/Muus/Blaschke –
VII-770 –).

(6) Zur Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrank-
heiten hat der Friedhofsträger geeignete Anordnungen und
Maßnahmen zu treffen, die den geltenden Unfallverhütungs-
vorschriften (insbesondere den UVV 1.1 und 4.7 der Garten-
bau-Berufsgenossenschaft) sowie den sicherheitstechnischen
und arbeitsmedizinischen Regeln entsprechen. Dazu wird
auch hingewiesen auf das Arbeitssicherheitsgesetz – Göld-
ner/Muus/Blaschke VII-793 – und die Allgemeine Verwal-
tungsanordnung über die Durchführung von Maßnahmen
zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz – Göld-
ner/Muus/Blaschke VII-787 –.

§ 19
Gewerbliche Arbeiten

(1) Die Ausführung von gewerblichen Arbeiten durch Ge-
werbetreibende bedarf der Zulassung durch den Friedhofsträ-
ger. Einzelheiten sind in der Friedhofssatzung zu regeln.

(2) Der Friedhofsträger legt unter Berücksichtigung kirch-
licher und betrieblicher Belange die Zeiten fest, in denen die
Gewerbetreibenden auf dem Friedhof tätig werden dürfen.

(3) Vermittlungstätigkeiten für Gewerbetreibende sind
den Friedhofsmitarbeiterinnen und Friedhofsmitarbeitern
nicht gestattet. Sie sind bei der Einstellung auf das Verbot der
Vermittlungstätigkeit hinzuweisen. Die Belehrung ist akten-
kundig zu machen.

(4) Der Friedhofsträger kann bei Bedarf gewerbliche Arbei-
ten in eigener Regie durchführen. Er kann sich auch die gärt-
nerische Anlage einzelner Grabstätten und von Grabstätten
auf bestimmten Grabfeldern vorbehalten.

(5) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf kirchlichen Fried-
höfen dürfen auf diesen gewerbliche Friedhofsarbeiten
grundsätzlich nicht auf eigene Rechnung ausführen. Ausnah-
men bedürfen der besonderen Genehmigung. Diese soll nur
für den Fall erteilt werden, daß am Ort kein geeigneter Gewer-
bebetrieb dafür vorhanden ist und die Mitarbeiterin oder der
Mitarbeiter die Arbeit außerhalb der Arbeitszeit verrichtet.

§ 20
Außerdienststellung und Entwidmung des Friedhofs

(1) Sollen auf einem Friedhof Bestattungen nicht mehr vor-
genommen werden, kann seine Außerdienststellung erfolgen.
Die Außerdienststellung kann sich auch auf einzelne Teile des
Friedhofs bzw. einzelne Grabfelder beschränken.

(2) Die Außerdienststellung eines Friedhofs soll nur be-
schlossen werden, wenn zwingende Gründe eine solche
Maßnahme erfordern. Zuvor ist die Stellungnahme der auf-
sichtführenden Stelle einzuholen. In Schleswig-Holstein be-
darf die Außerdienststellung eines Friedhofs der Genehmi-
gung der Ordnungsbehörde (§ 2 Buchstabe a VO zur Ände-
rung der VO zur Regelung der Zuständigkeit der Landes- und
Kreispolizeibehörden).

(3) Nach seiner Außerdienststellung ist vom Friedhofsträ-
ger die Verkehrssicherheit auf dem Friedhof weiterhin zu ge-
währleisten.

(4) Die Entwidmung eines Friedhofs oder eines Fried-
hofsteils ist erst nach Außerdienststellung und nach Ablauf
der Ruhezeit der letzten Bestattung sowie aller Nutzungs-
rechte möglich. Es wird empfohlen, zusätzlich eine Pietätsfrist
zu wahren. Durch die Entwidmung eines Friedhofs bzw. ei-
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nes Friedhofsteils erfolgt die Wiederherstellung seiner vollen
Verkehrsfähigkeit.

(5) Beschlüsse des Kirchenkreises über die Entwidmung ei-
nes Friedhofs oder von Friedhofsteilen bedürfen der kirchen-
aufsichtlichen Genehmigung des Nordelbischen Kirchenam-
tes (Artikel 38 Buchstabe l Verfassung NEK). Im übrigen be-
dürfen derartige Beschlüsse der Genehmigung der
aufsichtführenden Stelle, soweit es durch Kirchenkreissat-
zung bestimmt ist.

(6) Im Interesse der Erhaltung von denkmalswerten Ge-
genständen und von Naturdenkmalen ist vor der Außer-
dienststellung und Entwidmung eines Friedhofs die Stellung-
nahme des Nordelbischen Kirchenamtes einzuholen.

(7) Die Außerdienststellung und Entwidmung ist amtlich
bekanntzumachen (vgl. § 10 der Richtlinien).

§ 21
Rechtsbehelfe, Rechtsmittel

(1) Entscheidungen des Friedhofsträgers, die die Empfän-
ger belasten – wie z.B. Ablehnung von Anträgen, Aufforde-
rungen zu Gebührenzahlungen oder zu bestimmten Hand-
lungen oder Unterlassungen –, sind Verwaltungsakte und da-
her mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und
bekanntzugeben (§§ 58 und 70 Verwaltungsgerichtsordnung).

(2) Gegen Entscheidungen des Friedhofsträgers ist der Wi-
derspruch zulässig. Als Widerspruch gelten auch Beschwer-
den nach Artikel 116 Absatz 2 Verfassung NEK. Der Wider-
spruch ist innerhalb eines Monats, nachdem der Verwal-
tungsakt bekanntgegeben worden ist, bei der Stelle
einzulegen, die die Entscheidung getroffen hat (§ 46 Ziffer 1
Einführungsgesetz zur Verfassung NEK). Die Frist wird auch
durch Einlegung bei der Stelle gewahrt, die den Verwaltungs-
akt erlassen hat.

(3) Hilft der Friedhofsträger dem Rechtsbehelf nicht oder
nur teilweise ab, so ist er der aufsichtführenden Stelle (vgl. §
7 Absatz 6) vorzulegen (§ 46 Ziffer 1 Einführungsgesetz zur
Verfassung NEK). Diese erläßt den Widerspruchsbescheid.
Über den Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten zu ent-
scheiden. Der Widerspruchsbescheid ist zu begründen, mit ei-
ner Rechtsmittelbelehrung zu versehen und zuzustellen (§ 46
Ziffer 2 Einführungsgesetz zur Verfassung NEK i.V.m. § 73
Absatz 3 Verwaltungsgerichtsordnung). Gleichzeitig ist zu
entscheiden, wer die Kosten trägt.

(4) Gegen die Widerspruchsentscheidung ist die Klage vor
dem Verwaltungsgericht zulässig. Sie muß innerhalb eines
Monats nach der Zustellung des Widerspruchsbescheides ge-
gen die Körperschaft erhoben werden, deren Behörde den
Verwaltungsakt erlassen hat (§ 78 Verwaltungsgerichtsord-
nung). Handelt eine Behörde nicht aufgrund von Zuständig-
keiten der Körperschaft, der sie angehört, sondern im Auftrag
einer anderen Körperschaft (z.B. Verwaltungsamt des Kir-
chenkreises erläßt den Verwaltungsakt im Auftrag der Kir-
chengemeinde), so ist die auftraggebende Körperschaft die
Beklagte. In der Rechtsmittelbelehrung des Widerspruchsbe-
scheides ist anzugeben, gegen welche Körperschaft sich die
Klage zu richten hat.

(5) Ergänzend gelten die Bestimmungen des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes und der Verwaltungsgerichtsordnung in
der jeweils geltenden Fassung.

§ 22
Kirchenkreisbeauftragte für das Friedhofswesen

(1) Jeder Kirchenkreis bestellt für seinen Bereich eine Be-
auftragte oder einen Beauftragten für das Friedhofswesen.

Die Kirchenkreisbeauftragten müssen für ihre Aufgaben per-
sönlich und fachlich geeignet sein. Die Bestellung der Kir-
chenkreisbeauftragten ist dem Nordelbischen Kirchenamt
mitzuteilen. Das Nordelbische Kirchenamt führt eine Liste
der Kirchenkreisbeauftragten.

(2) Die Kirchenkreise haben für die Kirchenkreisbeauftrag-
ten eine Dienstanweisung zu erlassen, in der Art und Umfang
der Aufgaben festzulegen sind. Die Kirchenkreisbeauftragten
sollen bei allen wichtigen Fragen beteiligt werden, insbeson-
dere bei Friedhofsneuanlagen, -erweiterungen, Satzungs-
und Gebührenfragen.

(3) Die Kirchenkreisbeauftragten sollen die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter von kirchlichen Friedhöfen ihres Berei-
ches zu Arbeitstagungen zusammenrufen.

(4) Die Kirchenkreisbeauftragten sind zur Arbeitsgemein-
schaft der Kirchenkreisbeauftragten für das Friedhofswesen
zusammengeschlossen. Die Arbeitsgemeinschaft kommt in
der Regel zweimal im Jahr zu Arbeitstagungen zusammen.
Sie wählt aus ihrer Mitte je ein Mitglied für den Vorsitz, die
Stellvertretung, die Protokollführung und die Kassenfüh-
rung. Zusätzlich können bis zu zwei Beisitzerinnen oder Bei-
sitzer gewählt werden. Alle gemeinsam bilden den Vorstand.

(5) Die Arbeitsgemeinschaft der Kirchenkreisbeauftragten
kann sich eine Geschäftsordnung geben. Die Geschäftsord-
nung bedarf der Zustimmung durch das Nordelbische Kir-
chenamt.

(6) Die Kosten der Arbeitsgemeinschaft werden im erfor-
derlichen Umfang von den Kirchenkreisen getragen. Die Ar-
beitsgemeinschaft übersendet den Kirchenkreisen innerhalb
von sechs Monaten nach Ablauf des Rechnungsjahres eine
Ausfertigung der geprüften Jahresrechnung.

(7) An den Arbeitstagungen der Arbeitsgemeinschaft neh-
men vom Nordelbischen Kirchenamt die zuständige Dezer-
nentin oder der zuständige Dezernent sowie die Sachgebiets-
leiterin oder der Sachgebietsleiter für das Friedhofswesen teil.

§ 23
Schlußbestimmungen

(1) Diese Richtlinien treten am Tage nach der Veröffentli-
chung in Kraft. Gleichzeitig treten die Friedhofsrichtlinien
vom 18.2.1992 außer Kraft.

(2) Entgegenstehende oder gleichlautende kirchliche Ver-
waltungsbestimmungen für das Friedhofswesen werden mit
Inkrafttreten dieser Richtlinien aufgehoben.

Anhänge
zu den Friedhofsrichtlinien

vom ..................

Anhang 1: Muster-Friedhofssatzung

Anhang 2: Muster-Friedhofsgebührensatzung

Anhang 3: Merkblatt für den Umwelt- und Naturschutz auf
kirchlichen Friedhöfen

Anhang 4: Rechtsquellensammlung

Anhang 5: Muster, Vordrucke, Textbeispiele
a) Christliche Grabmal-Symbole
b) Textbeispiele für die Veröffentlichung von

Satzungen
c) Muster einer Rechtsbehelfsbelehrung für einen

Bescheid (z.B. Gebührenbescheid)
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d) Muster einer Rechtsmittelbelehrung für einen
Widerspruchsbescheid

e) Anmeldung und Auftrag für eine Bestattung /
Beisetzung / Trauerfeier

f) Antrag auf Erwerb des Grabnutzungsrechts
g) Urkunde über die Verleihung des Grabnut-

zungsrechts
h) Bestimmung über die Nachfolge im Grabnut-

zungsrecht
i) Antrag auf Umschreibung des Grabnutzungs-

rechts
j) Antrag auf Genehmigung zur Aufstellung

eines Grabmals
k) Urkunde über die Errichtung einer nich-

trechtsfähigen Stiftung für die Sicherstellung
der Grabpflege mit Kostenaufstellung zur
Ermittlung des Stiftungskapitals

l) Grabpflegevertrag zwischen dem Stiftungs-
verwalter und dem Friedhofsträger

m) Muster für die Zulassung eines Gewerbetrei-
benden für gewerbliche Arbeiten auf dem
Friedhof

Anhang 1

Muster

Friedhofssatzung
für den Friedhof der Ev.-Luth. Kirchengemeinde

Nach Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe m der Verfassung der
Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche hat der Kirchenvorstand der
Ev.-Luth. Kirchengemeinde                                                        
in der Sitzung am                                 die nachstehende Fried-
hofssatzung beschlossen:

Der Friedhof ist die Stätte, auf der die Verstorbenen zur letz-
ten Ruhe gebettet werden. Er ist mit seinen Gräbern ein sicht-
bares Zeichen der Vergänglichkeit des Menschen. Er ist zu-
gleich ein Ort, an dem die Kirche die Botschaft verkündigt,
daß Christus dem Tode die Macht genommen hat und denen,
die an ihn glauben, das ewige Leben geben wird. Aus dieser
Erkenntnis und in dieser Gewißheit erhalten Arbeit und Ge-
staltung auf dem Friedhof Richtung und Weisung.

Inhaltsübersicht

I.  Allgemeine Vorschriften
§ 1 Geltungsbereich und Friedhofszweck
§ 2 Verwaltung des Friedhofs
§ 3 Außerdienststellung und Entwidmung

II. Ordnungsvorschriften
§ 4 Öffnungszeiten
§ 5 Verhalten auf dem Friedhof
§ 6 Gewerbliche Arbeiten

III. Allgemeine Bestattungsvorschriften
§ 7 Anmeldung der Bestattung
§ 8 Särge und Urnen
§ 9 Ruhezeit
§ 10 Ausheben und Schließen der Gräber
§ 11 Umbettungen und Ausgrabungen

IV. Grabstätten
§ 12 Allgemeines
§ 13 Reihengrabstätten
§ 14 Wahlgrabstätten

§ 15 Nutzungszeit von Wahlgrabstätten
§ 16 Eingeschränktes Nutzungsrecht an Wahlgrabstätten
§ 17 Übertragung von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten
§ 18 Rückgabe von Wahlgrabstätten
§ 19 Urnenreihengrabstätten und Urnenwahlgrabstätten
§ 20 Urnengrabstätten in einer Gemeinschaftsgrabstätte
§ 21 Registerführung

V. Gestaltung der Grabstätten und Grabmale

§ 22 Gestaltungsgrundsatz
§ 23 Wahlmöglichkeit
§ 24 Allgemeine Gestaltungsvorschriften für die Anlage 

von Grabstätten
§ 25 Zusätzliche Gestaltungsvorschriften für die Anlage 

von Grabstätten
§ 26 Allgemeine Gestaltungsvorschriften für die Errichtung

von Grabmalen
§ 27 Zusätzliche Gestaltungsvorschriften für die Errichtung

von Grabmalen

VI. Anlage und Pflege der Grabstätten

§ 28 Allgemeines
§ 29 Grabpflege, Grabschmuck
§ 30 Vernachlässigung
§ 31 Umwelt- und Naturschutz

VII. Grabmale und bauliche Anlagen

§ 32 Zustimmungserfordernis
§ 33 Prüfung durch die Friedhofsverwaltung
§ 34 Fundamentierung und Befestigung
§ 35 Mausoleen und gemauerte Grüfte
§ 36 Unterhaltung
§ 37 Entfernung
§ 38 Künstlerisch und historisch wertvolle Grabmale

VIII. Leichenräume und Trauerfeiern
§ 39 Benutzung der Leichenräume
§ 40 Trauerfeiern

IX. Haftung und Gebühren
§ 41 Haftung
§ 42 Gebühren

X. Schlußvorschriften
§ 43 Übergangsregelung für alte Grabrechte
§ 44 Inkrafttreten

I.  Allgemeine Vorschriften

§ 1
Geltungsbereich und Friedhofszweck

(1) Diese Friedhofssatzung gilt für den von der Ev.-Luth.
Kirchengemeinde                                               getragenen
Friedhof in seiner jeweiligen Größe.

(2) Er dient der Bestattung der Glieder der Kirchengemein-
de sowie aller Personen, die bei ihrem Ableben ihren Wohn-
sitz im Bereich der Kirchengemeinde(n) 
 hatten oder ein Recht auf Bestattung in einer bestimmten
Grabstätte besaßen. Ferner werden Personen bestattet, die vor
ihrem Tode zwar außerhalb des Bereiches des Friedhofsträ-
gers gelebt haben (z.B. in Alten- und Pflegeheimen), jedoch
unmittelbar vor dem Fortzug im Bereich des Friedhofsträgers
wohnhaft waren.

(3) Die Bestattung anderer Personen bedarf der vorherigen
Zustimmung der Friedhofsverwaltung.
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§ 2
Verwaltung des Friedhofs

(1) Der Friedhof ist eine unselbständige Anstalt des öffent-
lichen Rechts.

(2) Die Verwaltung des Friedhofs richtet sich nach dieser
Friedhofssatzung, den sonstigen kirchlichen Bestimmungen
und den staatlichen Vorschriften.

(3) Mit der Wahrnehmung der laufenden Verwaltungsauf-
gaben kann der Kirchenvorstand einen Ausschuß oder eine
kirchliche Verwaltungsstelle beauftragen.

(4) Im Zusammenhang mit einer Bestattung oder Beiset-
zung, Verleihung, Verlängerung oder Übertragung des Nut-
zungsrechts an einer Grabstätte, Zustimmung zur Errichtung
eines Grabmals oder sonstiger baulicher Anlagen, Zulassung
von Gewerbetreibenden sowie mit der Erhebung von Gebüh-
ren und Entgelten dürfen personenbezogene Daten erhoben,
verarbeitet und genutzt werden.

§ 3
Außerdienststellung und Entwidmung

(1) Der Friedhof, Friedhofsteile oder einzelne Grabstätten
können aus wichtigem Grund außer Dienst gestellt und ent-
widmet werden.

(2) Nach Anordnung der beschränkten Außerdienststel-
lung werden Nutzungsrechte nicht mehr verliehen. Bestat-
tungen dürfen nur für eine näher festzusetzende Übergangs-
zeit auf den Grabstätten vorgenommen werden, für die noch
Nutzungsrechte bestehen. Eine Verlängerung der Nutzungs-
rechte ist lediglich zur Anpassung an die jeweilige Ruhezeit
zulässig.

(3) Nach Anordnung der Außerdienststellung dürfen Be-
stattungen nicht mehr vorgenommen werden. Soweit da-
durch das Nutzungsrecht vorzeitig erlischt, haben die Nut-
zungsberechtigten Anspruch auf Zuweisung einer anderen
gleichartigen Grabstätte für die restliche Nutzungszeit sowie
auf kostenfreie Umbettung der Bestatteten. Der Umbettung-
stermin soll den Berechtigten möglichst einen Monat vorher
mitgeteilt werden.

(4) Das gleiche gilt, wenn aus zwingendem öffentlichen In-
teresse die Einziehung einzelner Grabstätten angeordnet wird.

(5) Durch die Entwidmung wird die Eigenschaft des Fried-
hofs als Stätte der Verkündigung des Glaubens an die Aufer-
stehung und als Ruhestätte der Verstorbenen aufgehoben. Die
Entwidmung des gesamten Friedhofs wird erst ausgespro-
chen, wenn keine Nutzungsrechte mehr bestehen, sämtliche
Ruhezeiten abgelaufen sind und eine angemessene Pietäts-
frist vergangen ist.

(6) Die Ersatzgrabstätte nach Absatz 3 und 4 ist auf Kosten
der Verursacher in angemessener Weise anzulegen.

(7) Die Außerdienststellung, Entwidmung und Einzie-
hung sind amtlich bekanntzumachen. Bei Wahlgrabstätten
sind außerdem die Nutzungsberechtigten schriftlich zu be-
nachrichtigen, sofern die Anschriften der Friedhofsverwal-
tung bekannt sind.

II. Ordnungsvorschriften

§ 4
Öffnungszeiten

(1) Der Friedhof ist während der an den Eingängen be-
kanntgegebenen Zeiten für den Besuch geöffnet.

(2) Aus besonderem Anlaß kann das Betreten des Fried-
hofs oder einzelner Friedhofsteile vorübergehend untersagt
werden.

§ 5
Verhalten auf dem Friedhof

(1) Jeder hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes
angemessen zu verhalten und Äußerungen, die sich in verlet-
zender Weise gegen den christlichen Glauben richten, zu un-
terlassen.

(2) Auf dem Friedhof ist es insbesondere nicht gestattet,

a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art – ausgenommen Kin-
derwagen, Rollstühle, Handwagen und die von den zuge-
lassenen Gewerbetreibenden benötigten Fahrzeuge – zu
befahren,

b) Waren aller Art, insbesondere Kränze und Blumen und ge-
werbliche Dienste anzubieten, auch nicht durch Anbringen
von Firmenschildern,

c) an Sonn- und Feiertagen Arbeiten auszuführen,

d) in der Nähe von Bestattungsfeiern störende Arbeiten zu
verrichten,

e) Druckschriften zu verteilen,

f) Abraum außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzula-
gern oder mitgebrachten Unrat auf dem Friedhof zu ent-
sorgen,

g) fremde Grabstätten und die Friedhofsanlagen außerhalb
der Wege zu betreten, zu beschädigen oder zu verunreini-
gen,

h) zu lärmen und zu spielen,

i) Hunde unangeleint mitzubringen.

Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit
sie mit dem Zweck des Friedhofs und seiner Ordnung verein-
bar sind.

(3) Besondere Veranstaltungen auf dem Friedhof bedürfen
der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung.

(4) Der Kirchenvorstand kann weitere Regelungen für die
Ordnung auf dem Friedhof erlassen.

(5) Die Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befol-
gen. Der Kirchenvorstand kann Personen, die der Friedhofs-
satzung wiederholt zuwiderhandeln, das Betreten des Fried-
hofs untersagen.

§ 6
Gewerbliche Arbeiten

(1) Bestatterinnen und Bestatter, Bildhauerinnen und Bild-
hauer, Steinmetze, Gärtnerinnen und Gärtner sowie sonstige
Gewerbetreibende bedürfen für Tätigkeiten auf dem Friedhof
der vorherigen schriftlichen Zulassung durch den Kirchen-
vorstand. Die Zulassung ist auf Antrag zu erteilen, wenn die
Gewerbetreibenden den Nachweis der fachlichen Qualifikati-
on erbringen und persönlich zuverlässig sind.

(2) Antragstellerinnen und Antragsteller des Handwerks
haben ihre Eintragung in die Handwerksrolle, Antragstelle-
rinnen und Antragsteller des handwerksähnlichen Gewerbes
ihre Eintragung in das Verzeichnis nach § 19 Handwerksord-
nung und Antragstellerinnen und Antragsteller der Gärtner-
berufe ihre fachliche Qualifikation durch Vorlage des Beruf-
sausweises für Friedhofsgärtner von der Landwirtschafts-
kammer nachzuweisen. Die Gewerbetreibenden sind
verpflichtet, dem Kirchenvorstand den Fortfall der Vorausset-
zung für die Zulassung unverzüglich anzuzeigen.
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(3) Für eine einmalige gewerbliche Tätigkeit auf dem Fried-
hof kann der Kirchenvorstand auf die Vorlage der Nachweise
nach Absatz 2 verzichten, wenn der Antragsteller über eine
Zulassung für gewerbliche Arbeiten auf einem anderen kirch-
lichen Friedhof verfügt und diese Zulassung vorlegt.

(4) Die Gewerbetreibenden sowie ihre Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter haben die jeweils geltende Friedhofssatzung
und die dazu ergangenen Regelungen zu beachten. Die Ge-
werbetreibenden haften für alle Schäden, die sie oder ihre Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter im Zusammenhang mit ihrer
Tätigkeit auf dem Friedhof schuldhaft verursachen. Dazu ha-
ben die Gewerbetreibenden dem Friedhofsträger den Ab-
schluß einer ausreichenden Haftpflichtversicherung nachzu-
weisen.

(5) Gewerbliche Arbeiten dürfen auf dem Friedhof nur
während der von der Friedhofsverwaltung festgesetzten Zei-
ten durchgeführt werden.

(6) Die Zulassung kann durch schriftlichen Bescheid des
Kirchenvorstandes widerrufen werden, wenn ein Gewerbe-
treibender trotz wiederholter Mahnung gegen die für den
Friedhof geltenden Bestimmungen verstoßen hat oder die
Voraussetzungen für die Erteilung der Zulassung entfallen sind.

III. Allgemeine Bestattungsvorschriften

§ 7
Anmeldung der Bestattung

(1) Bestattungen sind unter Beibringung der erforderlichen
Unterlagen rechtzeitig anzumelden. Wird eine Bestattung in
einer vorzeitig erworbenen Wahlgrabstätte beantragt, ist das
Nutzungsrecht bzw. das Recht auf Bestattung nachzuweisen.

(2) Die Friedhofsverwaltung setzt im Einvernehmen mit
den Beteiligten Ort und Zeit der Bestattung fest.

§ 8
Särge und Urnen

(1) Die Särge müssen fest gefügt und so abgedichtet sein,
daß jedes Durchsickern von Feuchtigkeit ausgeschlossen ist.

(2) Für Erdbestattungen darf kein Sarg verwendet werden,
der geeignet ist, nachhaltig die physikalische, chemische oder
biologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwas-
sers zu verändern und der die Verwesung der Leiche nicht
innerhalb der festgesetzten Ruhefrist ermöglicht.

(3) Die Särge sollen höchstens 2,05 m lang, im Mittelmaß
0,70 m hoch und 0,70 m breit sein. Größere Särge sind der
Friedhofsverwaltung rechtzeitig vor der Bestattung anzuzeigen.

(4) Für Sargauskleidungen, Leichenhüllen und Leichenbeklei-
dung gelten die Anforderungen des Absatzes 2 entsprechend.

(5) Für die Bestattung in Mausoleen oder gemauerten Grüf-
ten sind nur Steinsärge, Metallsärge oder Holzsärge mit Me-
talleinsatz zugelassen, die luftdicht verschlossen sind.

(6) Es dürfen keine Urnen, Überurnen oder Schmuckurnen
verwendet werden, die aus Kunststoffen oder sonstigen nicht
verrottbaren Werkstoffen hergestellt oder die geeignet sind,
nachhaltig die physikalische, chemische oder biologische Be-
schaffenheit des Bodens oder des Grundwassers zu verän-
dern.

§ 9
Ruhezeit

Die allgemeine Ruhezeit beträgt        Jahre,

für verstorbene Kinder bis zum
vollendeten 5. Lebensjahr     Jahre,
für Urnen      Jahre.

§ 10
Ausheben und Schließen der Gräber

(1) Die Gräber werden von Beauftragten der Friedhofsver-
waltung ausgehoben und wieder zugefüllt.

(2) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdober-
fläche (ohne Grabhügel) bis zur Oberkante des Sarges minde-
stens 0,90 m, bis zur Oberkante der Urne mindestens 0,50 m.

(3) Die Gräber für Erdbestattungen müssen voneinander
durch mindestens 0,30 m starke Erdwände getrennt sein.

§ 11
Umbettungen und Ausgrabungen

(1) Die Ruhe der Toten soll grundsätzlich nicht gestört wer-
den.

(2) Bei Vorliegen eines berechtigten Grundes kann der Kir-
chenvorstand einem Umbettungsantrag zustimmen. Die
staatlichen Vorschriften sind zu beachten. Umbettungen aus
einer Reihengrabstätte in eine andere Reihengrabstätte dessel-
ben Friedhofs sind unzulässig.

(3) Antragsberechtigt bei Umbettungen aus Reihengrabstät-
ten sind der Ehegatte und die Verwandten 1. Grades, bei Um-
bettungen aus Wahlgrabstätten die jeweiligen Nutzungsbe-
rechtigten. Die Kosten für die Umbettung und für die Wieder-
instandsetzung der dadurch beschädigten
Nachbargrabstätten und Anlagen haben die Antragsteller zu
tragen.

(4) Aus zwingenden Gründen des öffentlichen Interesses
können Leichen oder Aschen in ein anderes Grab gleicher Art
umgebettet werden. Die Nutzungsberechtigten sollen vorher
gehört werden.

(5) Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird durch
eine Umbettung nicht unterbrochen oder gehemmt.

(6) Bei Wiederbelegung nach Ablauf der Ruhezeit werden
noch vorhandene Leichen- oder Aschenreste in dem betref-
fenden Grab unter der Grabsohle erneut beigesetzt. Mit Zu-
stimmung der Friedhofsverwaltung können sie auch in ande-
ren Grabstätten beigesetzt werden.

(7) Grabmale und Pflanzen können umgesetzt werden,
wenn Gestaltungsbetimmungen des neuen Grabfeldes nicht
entgegenstehen.

(8) Leichen und Aschen zu anderen als Umbettungs-
zwecken wieder auszugraben, bedarf behördlicher oder rich-
terlicher Anordnung.

(9) Das Herausnehmen von Urnen anläßlich der Bestattung
einer Leiche und die anschließende umgehende Beisetzung
der Urnen in derselben Grabstätte ist keine Umbettung.

IV. Grabstätten

§ 12
Allgemeines

(1) Die Grabstätte bleibt Eigentum der Kirchengemeinde.
An ihr werden nur öffentlich-rechtliche Nutzungsrechte nach
Maßgabe dieser Satzung in der jeweils geltenden Fassung ver-
liehen.
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(2) Rechte an einer Grabstätte werden nur im Todesfall ver-
liehen. Bei Wahlgrabstätten kann der Kirchenvorstand Aus-
nahmen zulassen (vgl. § 16).

(3) Ein Anspruch auf Verleihung oder Wiedererwerb von
Nutzungsrechten an Grabstätten in bestimmter Lage sowie
auf Unveränderlichkeit der Umgebung besteht nicht.

(4) Nutzungsberechtigte haben jede Änderung ihrer An-
schrift der Friedhofsverwaltung mitzuteilen.

(5) Die Grabstätten werden angelegt als

a) Reihengrabstätten

b) Wahlgrabstätten

c) Urnenreihengrabstätten

d) Urnenwahlgrabstätten

e) Urnengrabstätten in einer Gemeinschaftsgrabstätte

(6) Die Grabstätten haben mindestens folgende Größe:

a) Grabstätten für Erdbestattungen
– bei einer Sarglänge bis 120 cm
Länge:       Breite:      
– bei einer Sarglänge über 120 cm
Länge:       Breite:       

b) Urnengrabstätten nach Absatz 5 Buchstaben c) bis e
Länge:       Breite:       
Im übrigen ist der Gestaltungsplan für den Friedhof
maßgebend.

§ 13
Reihengrabstätten

(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattun-
gen, die im Todesfall der Reihe nach einzeln für die Dauer der
Ruhezeit vergeben werden. Das Nutzungsrecht kann nicht
verlängert werden.

(2) In jeder Reihengrabstätte darf nur eine Leiche bestattet
werden. Die Friedhofsverwaltung kann in Ausnahmefällen
zulassen, daß gegen Entrichtung einer Gebühr ein Kindersarg
bis zu einer Länge von 100 cm oder eine Urne zusätzlich bei-
gesetzt wird, sofern die Ruhezeit dadurch nicht überschritten
wird.

(3) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen da-
von wird sechs Monate vor Ablauf der Ruhezeit durch ein
Hinweisschild auf dem betreffenden Grabfeld bekanntge-
macht.

§ 14
Wahlgrabstätten

(1) Wahlgrabstätten werden als Sondergräber für Erdbe-
stattungen mit einer oder mehreren Grabbreiten vergeben.

(2) Das Nutzungsrecht wird auf Antrag durch Ausstellung
einer Urkunde verliehen. Die Urkunde wird nach Zahlung
der festgesetzten Gebühren ausgehändigt.

(3) In jeder Grabbreite darf nur eine Leiche bestattet wer-
den. Die Friedhofsverwaltung kann in Ausnahmefällen zulas-
sen, daß gegen Entrichtung einer Gebühr ein Kindersarg bis
zu einer Länge von 100 cm oder eine Urne zusätzlich beige-
setzt wird.

(4) In einer Wahlgrabstätte dürfen die Nutzungsberechtig-
ten und ihre Angehörigen bestattet werden. Als Angehörige
im Sinne dieser Bestimmung gelten:

a) der Ehegatte

b) die Kinder

c) die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter
oder Mütter

d) die Eltern

e) die Geschwister

f) die Ehegatten der unter b), c) und e) genannten Personen.

(5) Die Bestattung anderer Personen bedarf neben der Zu-
stimmung der Nutzungsberechtigten zusätzlich der Einwilli-
gung der Friedhofsverwaltung.

§ 15
Nutzungszeit der Wahlgrabstätten

(1) Die Nutzungszeit beträgt     Jahre, beginnend mit
dem Tage der Zuweisung. Das Nutzungsrecht kann auf An-
trag nur für die gesamte Grabstätte gegen Zahlung der in der
Friedhofsgebührensatzung vorgesehenen Gebühr verlängert
oder wiedererworben werden. Wird das Nutzungsrecht nicht
verlängert oder wiedererworben, so erlischt es mit Ablauf der
Nutzungszeit.

(2) Die Nutzungsberechtigten haben selbst für eine rechtzei-
tige Verlängerung oder einen rechtzeitigen Wiedererwerb zu
sorgen. Der Ablauf der Nutzungszeit wird sechs Monate vor-
her durch einen Hinweis auf der Grabstätte bekanntgemacht.

(3) Überschreitet bei einer Bestattung die Ruhezeit die noch
laufende Nutzungszeit, so ist das Nutzungsrecht entspre-
chend zu verlängern, und zwar für alle Grabbreiten der Grab-
stätte. Die Gebühren richten sich nach der jeweiligen Fried-
hofsgebührensatzung.

§ 16
Eingeschränktes Nutzungsrecht an Wahlgrabstätten

(1) Sind auf dem Friedhof genügend freie Grabstätten vor-
handen, so kann ohne Vorliegen eines Todesfalles (vgl. § 12
Absatz 2 – Reservierung einer Grabstätte) und nach Ablauf
der Nutzungszeit nach § 15 (Erhaltung einer Grabstätte) ein
eingeschränktes Nutzungsrecht an Wahlgrabstätten verlie-
hen werden. Ein Rechtsanspruch auf die Verleihung eines ein-
geschränkten Nutzungsrechts besteht nicht.

(2) Das eingeschränkte Nutzungsrecht an der Wahl-
grabstätte unterliegt den Bestimmungen der Friedhofssat-
zung und der Friedhofsgebührensatzung in den jeweils gel-
tenden Fassungen mit folgenden Sonderregelungen:

a) Das eingeschränkte Nutzungsrecht umfaßt nicht das Recht
zur Bestattung von Leichen oder zur Beisetzung von Ur-
nen, solange es nicht vorzeitig nach Buchstabe c endet und
in ein uneingeschränktes Nutzungsrecht umgewandelt
wird.

b) Das eingeschränkte Nutzungsrecht kann abweichend von
§ 15 für eine kürzere Nutzungszeit verliehen werden.

c) Das eingeschränkte Nutzungsrecht endet vorzeitig zu dem
Zeitpunkt, an dem in der Wahlgrabstätte eine Leiche be-
stattet oder eine Urne beigesetzt wird. In diesem Fall gelten
ab dem Zeitpunkt der Belegung die Bestimmungen für ein
uneingeschränktes Nutzungsrecht an Wahlgrabstätten.

d) Für die Dauer des eingeschränkten Nutzungsrechts ist die
ermäßigte Grabnutzungsgebühr nach der jeweils gelten-
den Friedhofsgebührensatzung zu entrichten.

e) Endet das eingeschränkte Nutzungsrecht vorzeitig nach
Buchstabe c, so ist die entrichtete Grabnutzungsgebühr, so-
weit sie auf den Zeitraum nach der vorzeitigen Beendigung
des Nutzungsrechts entfällt, auf die Grabnutzungsgebühr
anzurechnen, die ab dem Zeitpunkt der Belegung der
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Grabstätte für das uneingeschränkte Nutzungsrecht zu
entrichten ist.

§ 17
Übertragung oder Übergang von Nutzungsrechte

an Wahlgrabstätten

(1) Das Nutzungsrecht an Wahlgrabstätten kann zu Lebzei-
ten der Nutzungsberechtigten auf eine Angehörige oder einen
Angehörigen nach § 14 Absatz 4 übertragen werden. Die
Übertragung auf andere Personen bedarf der Zustimmung
des Kirchenvorstandes.

(2) Stirbt die oder der Nutzungsberechtigte, so geht das
Nutzungsrecht auf eine Angehörige oder einen Angehörigen
nach § 14 Absatz 4 mit deren oder dessen Zustimmung über.
Der Vorrang einer Person vor einer anderen bestimmt sich
nach der in § 14 Absatz 4 genannten Reihenfolge mit der
Maßgabe, daß innerhalb der einzelnen Personengruppen die
ältere Person Vorrang hat.

(3) Die Rechtsnachfolge nach Absatz 2 können die Nut-
zungsberechtigten dadurch ändern, daß sie das Nutzungs-
recht schon zu Lebzeiten für den Fall ihres Ablebens einer Per-
son nach § 14 Absatz 4 oder – mit Zustimmung des Kirchen-
vorstandes – einer anderen Person durch Vertrag übertragen.
Eine Ausfertigung des Vertrages ist der Friedhofsverwaltung
unverzüglich einzureichen.

(4) Die oder der neue Berechtigte hat innerhalb von sechs
Monaten nach der Übertragung bzw. dem Rechtsübergang
die Umschreibung auf ihren bzw. seinen Namen zu beantra-
gen. Die Umschreibung kann versagt werden, wenn die Über-
tragung bzw. der Rechtsübergang nicht hinreichend urkund-
lich nachgewiesen ist.

(5) Die Übertragung bzw. der Rechtsübergang des Nut-
zungsrechts wird wirksam mit der Umschreibung durch die
Friedhofsverwaltung.

(6) Angehörigen der Verstorbenen darf der Zutritt zu der
Grabstätte und deren Pflege nicht verwehrt werden. Die Ge-
staltung der Grabstätte steht ihnen jedoch nicht zu.

§ 18
Rückgabe von Wahlgrabstätten

(1) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann je-
derzeit, an teilbelegten Grabstätten erst nach Ablauf der letz-
ten Ruhezeit zurückgegeben werden. Die Rückgabe ist nur
für die gesamte Grabstätte zulässig, Ausnahmen bedürfen der
Zustimmung der Friedhofsverwaltung.

(2) Für die Rückgabe von Nutzungsrechten an Wahl-
grabstätten besteht kein Rechtsanspruch auf Erstattung von
Friedhofsgebühren.

§ 19
Urnenreihengrabstätten und Urnenwahlgrabstätten

(1) Urnenreihengrabstätten sind Grabstätten, die der Reihe
nach belegt und erst im Todesfalle für die Dauer der Ruhezeit
zur Beisetzung einer Urne vergeben werden.

(2) Urnenwahlgrabstätten sind Sondergräber, an denen auf
Antrag ein Nutzungsrecht für die Dauer der Ruhezeit verlie-
hen wird. Es werden Urnenwahlgrabstätten angelegt für eine
oder mehrere Urnen.

(3) Soweit sich nicht aus der Friedhofssatzung etwas ande-
res ergibt, gelten für Urnengrabstätten die Vorschriften für
Reihengrabstätten bzw. Wahlgrabstätten entsprechend.

§ 20
Urnengrabstätten in einer Gemeinschaftsgrabstätte

(1) Urnengrabstätten in einer Gemeinschaftsgrabstätte sind
Grabstätten, die der Reihe nach belegt und erst im Todesfall
für die Dauer der Ruhezeit zur Beisetzung einer Urne verge-
ben werden. Das Nutzungsrecht kann nicht verlängert wer-
den.

(2) Das Nutzungsrecht an Urnengrabstätten in einer Ge-
meinschaftsgrabstätte umfaßt nicht das Recht zur Errichtung
eines Grabmals. Der Friedhofsträger errichtet auf der Ge-
meinschaftsgrabstätte ein gemeinsames Grabmal. Ihm allein
obliegt auch die gärtnerische Anlage und Pflege der Gemein-
schaftsgrabstätte.

§ 21
Registerführung

Die Friedhofsverwaltung führt einen Gesamtplan, einen
Lageplan, ein topographisches Grabregister (2fach) und ein
chronologisches Bestattungs-Register der Bestatteten.

V. Gestaltung der Grabstätten und Grabmale

§ 22
Gestaltungsgrundsatz

Jede Grabstätte ist – unbeschadet der Anforderungen der
§§ 25 und 27 für Grabfelder mit zusätzlichen Gestaltungsvor-
schriften – so zu gestalten und an die Umgebung anzupassen,
daß der Friedhofszweck, die Würde des kirchlichen Friedhofs
in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage ge-
wahrt sowie das christliche Empfinden nicht verletzt werden.

§ 23
Wahlmöglichkeit

(1) Neben den Grabfeldern mit allgemeinen Gestaltungs-
vorschriften (§§ 24 und 26) werden auch solche mit zusätzli-
chen Gestaltungsvorschriften (§§ 25 und 27) angelegt.

(2) Es kann zwischen beiden Arten von Grabfeldern ge-
wählt werden. Wird hiervon kein Gebrauch gemacht, erfolgt
die Bestattung in einem Grabfeld mit allgemeinen Gestal-
tungsvorschriften.

(3) Die Friedhofsbenutzer sind umfassend über die Wahl-
möglichkeit zu unterrichten.

§ 24
Allgemeine Gestaltungsvorschriften

für die Anlage von Grabstätten

(1) Der Friedhof ist ein Garten des Lebens, in dem sich die
Vielfalt von Gottes Schöpfung und christliche Verantwortung
für die Umwelt zeigen sollen.

(2) Die Grabstätten sind nur mit Gewächsen zu bepflanzen,
durch die benachbarte Grabstätten und öffentliche Anlagen
nicht beeinträchtigt werden. Das Pflanzen von Bäumen ist auf
den Grabstätten nicht gestattet. Alle Gehölze werden mit der
Anpflanzung kraft Gesetzes Eigentum der Kirchengemeinde.
Sie dürfen nur mit Zustimmung der Friedhofsverwaltung
verändert oder beseitigt werden.

§ 25
Zusätzliche Gestaltungsvorschriften

für die Anlage von Grabstätten

(1) Die Vorschriften dieses Paragraphen gelten für folgende
Grabfelder:        

(2) Die Grabstätten müssen eine die gesamte Fläche be-
deckende Bepflanzung erhalten und sollen durch die beson-
dere gärtnerische Gestaltung zu einem ausgewogenen Bild
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des Friedhofes beitragen. Nähere Regelungen über die Art der
Bepflanzung und die Gestaltung der Grabstätten können in
den Gestaltungsplänen getroffen werden.

(3) Nicht zugelassen sind insbesondere Bäume und
großwüchsige Gehölze sowie Schrittplatten und auch Grab-
gebinde aus künstlichem Werkstoff. Dasselbe gilt für Grabab-
deckungen mit Naturstein, Beton, Terrazzo, Teerpappe,
Kunststoff o. ä.; Grabeinfassungen aus Naturstein werden zu-
gelassen.

§ 26
Allgemeine Gestaltungsvorschriften
für die Errichtung von Grabmalen

(1) Für Grabmale sollen nur Naturstein, Holz, geschmiede-
tes oder gegossenes Metall verwendet werden.

(2) Die Mindeststärke stehender Grabmale beträgt bis 100
cm Höhe 12 cm, über 100 cm Höhe 15 cm. Die Friedhofsver-
waltung kann weitergehende Anforderungen (z.B. besondere
Verdübelung) verlangen, wenn dies aus Gründen der Stand-
sicherheit des Grabmals erforderlich ist.

(3) Die Breite des Grabmals darf die Hälfte der Grabstätten-
breite nicht überschreiten.

§ 27
Zusätzliche Gestaltungsvorschriften
für die Errichtung von Grabmalen

(1) Die Vorschriften dieses Paragraphen gelten für folgende
Grabfelder:      

(2) Das Grabmal muß in seiner Bearbeitung, Form und Far-
be so gestaltet sein, daß es sich harmonisch in das angestrebte
Gesamtbild einfügt.

(3) Für das Grabmal dürfen nur Natursteine, Holz, ge-
schmiedetes oder gegossenes Metall in handwerklicher Aus-
führung verwendet werden.

(4) Nach Maßgabe des Gestaltungsplans sind stehende oder
liegende Grabmale zulässig, jedoch nur ein stehendes Grab-
mal je Grabstätte. Zu einem stehenden Grabmal kann je Grab-
breite zusätzlich ein liegendes gesetzt werden. Es soll dem
vorhandenen in Material, Farbe, Schrift und Bearbeitung ent-
sprechen.

(5) Auf Grabstätten für Erdbestattungen sind die Ansichts-
flächen bei stehenden Grabmalen bis zu folgenden Größen
zulässig:

a) auf Reihengrabstätten 0,30–0,40 qm 
(in Stelenform)

b) auf einstelligen Wahlgrabstätten
bei einer äußersten Breite von 50 cm 0,40–0,60 qm

c) auf mehrstelligen Wahlgrabstätten 0,50–0,90 qm
d) auf Wahlgrabstätten ab 3 m Breite und in besonderer

Lage zu den von der Friedhofsverwaltung nach der 
Örtlichkeit besonders festzulegenden Abmessungen.

(6) Auf Urnengrabstätten sind die Ansichtsflächen bis zu
folgenden Größen zulässig:

a) auf Urnenreihengrabstätten
nur liegende Grabmale bis 0,30 qm

b) auf Urnenwahlgrabstätten 0,30–0,45 qm
c) auf Urnenwahlgrabstätten in besonderer Lage zu den 

von der Friedhofsverwaltung nach der Örtlichkeit 
besonders festzulegenden Abmessungen.

(7) In dem Gestaltungsplan können im Rahmen der Absätze
5 und 6 Höchst- und Mindestabmessungen in Breite und
Höhe vorgeschrieben werden.

(8) Soweit es im Rahmen der Gesamtgestaltung vertretbar
ist, können Ausnahmen von diesen Vorschriften, insbesonde-
re für Grabmale von besonderer künstlerischer oder hand-
werklicher Ausführung zugelassen werden.

(9) Für Grabmale in besonderer Lage kann der Kirchenvor-
stand zusätzliche Anforderungen an Material, Entwurf und
Ausführung stellen.

VI. Anlage und Pflege der Grabstätten

§ 28
Allgemeines

(1) Die Grabstätten müssen binnen sechs Monaten nach
der Belegung oder nach dem Erwerb des Nutzunsrechts ange-
legt sein. Zur gärtnerischen Anlage und Pflege sind die jewei-
ligen Nutzungsberechtigten verpflichtet. Sie können entwe-
der die Grabstätten selbst anlegen und pflegen oder die Fried-
hofsverwaltung oder zugelassene Friedhofsgärtner damit
beauftragen. Die Verpflichtung erlischt erst mit dem Ablauf
des Nutzungsrechts.

(2) Die Friedhofsverwaltung ist befugt, stark wuchernde,
absterbende oder die Bestattung behindernde Hecken, Bäume
und Gehölze zu beschneiden oder zu beseitigen. Verwelkte
Blumen, Kränze usw. sind von den Grabstätten zu entfernen
und an den dafür vorgesehenen Plätzen abzulegen.

(3) Die Unterhaltung und jede Veränderung der gärtneri-
schen Anlagen außerhalb der Grabstätten obliegt allein der
Friedhofsverwaltung.

(4) Ist bei einer Bestattung die Nutzungszeit zu verlängern
und sind Nutzungsberechtigte nicht vorhanden oder Ange-
hörige zur Übernahme des Nutzungsrechts nicht bereit, so
kann die Friedhofsverwaltung die Erstattung der Kosten für
die Anlegung und Unterhaltung einer Rasengrabanlage bis
zum Ablauf der Nutzungszeit von demjenigen verlangen, der
die Bestattung veranlaßt hat. Die Kostenerstattung nach Satz
1 entfällt, soweit die Grabpflege durch einen Dritten sicherge-
stellt ist.

§ 29
Grabpflege, Grabschmuck

(1) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Wildkraut-
bekämpfungsmitteln sowie von chemischen Reinigungsmit-
teln zur Grabpflege und Reinigung von Grabmalen ist nicht
gestattet.

(2) Kunststoffe dürfen in sämtlichen Produkten der Trau-
erfloristik, insbesondere in Kränzen, Trauergebinden, Trauer-
gestecken, in Grabschmuck und bei Grabeinfassungen sowie
bei Pflanzenanzuchtbehältern, die an der Pflanze verbleiben,
nicht verwendet werden. Ausgenommen sind Grabvasen und
Markierungszeichen.

(3) Die Verwendung von Blechdosen, Gläsern, Flaschen o.
ä. für die Aufnahme von Schnittblumen ist nicht gestattet.

§ 30
Vernachlässigung

(1) Wird eine Grabstätte nicht vorschriftsmäßig angelegt
oder gepflegt, so sind die Verantwortlichen zur Beseitigung
der Mängel innerhalb einer angemessenen Frist schriftlich
aufzufordern. Sind die Verantwortlichen nicht bekannt oder
nicht zu ermitteln, genügt ein auf drei Monate befristeter Hin-
weis auf der Grabstätte. Wird die Aufforderung nicht befolgt,
können Reihengrabstätten von der Friedhofsverwaltung ko-
stenpflichtig abgeräumt, eingeebnet und begrünt werden. Bei
Wahlgrabstätten kann die Friedhofsverwaltung statt dessen
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die Grabstätten auf Kosten der Nutzungsberechtigten in Ord-
nung bringen lassen oder das Nutzungsrecht ohne Entschädi-
gung einziehen.

(2) Vor dem Entzug des Nutzungsrechts sind die Nutzungs-
berechtigten noch einmal schriftlich aufzufordern, die Grab-
stätte unverzüglich in Ordnung zu bringen; sind sie nicht be-
kannt oder nicht zu ermitteln, hat eine entsprechende öffent-
liche Bekanntmachung sowie ein erneuter, auf drei Monate
befristeter Hinweis auf der Grabstätte zu erfolgen. Die Ver-
antwortlichen sind in den Aufforderungen und der öffentli-
chen Bekanntmachung auf die sie treffenden Rechtsfolgen der
Absätze 1 und 3 aufmerksam zu machen. In dem Entzie-
hungsbescheid ist darauf hinzuweisen, daß das Grabmal und
sonstige bauliche Anlagen entschädigungslos in die Verfü-
gungsgewalt der Kirchengemeinde fallen.

(3) Nach Entziehung von Nutzungsrechten nach Absatz 2
können Leichen oder Aschen, deren Ruhezeit noch nicht ab-
gelaufen ist, in Reihengrabstätten umgebettet werden.

(4) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Absatz 1
Satz 1 entsprechend. Wird die Aufforderung nicht befolgt
oder sind die Verantwortlichen nicht bekannt oder nicht ohne
weiteres zu ermitteln, kann die Friedhofsverwaltung den
Grabschmuck entfernen. Die Friedhofsverwaltung ist nicht zu
einer Aufbewahrung des abgeräumten Materials verpflichtet.

§ 31
Umwelt- und Naturschutz

Den Erfordernissen des Umwelt- und Naturschutzes ist auf
dem Friedhof Rechnung zu tragen.

VII. Grabmale und bauliche Anlagen

§ 32
Zustimmungserfordernis

(1) Die Errichtung und Veränderung von Grabmalen bedarf
der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Friedhofsver-
waltung. Sie ist vor Anfertigung oder Veränderung des Grab-
mals zu beantragen. Der Antrag ist durch den Nutzungsbe-
rechtigten oder seinen Bevollmächtigten zu stellen.

(2) Die Anträge sind in zweifacher Ausfertigung mit folgen-
dem Inhalt einzureichen:

a) Grabmalentwurf mit Grundriß sowie Vorder- und Seiten-
ansicht im Maßstab 1:10 unter Angabe des Materials, seiner
Bearbeitung und der Fundamentierung.

b) Wortlaut und Plazierung der Inschrift, der Ornamente und
der Symbole unter Angabe der Form und der Anordnung,
des Materials sowie seiner Bearbeitung.

In besonderen Fällen kann die Vorlage eines Modells im
Maßstab 1:5 oder das Aufstellen einer Attrappe in natürlicher
Größe auf der Grabstätte verlangt werden.

(3) Die Errichtung, Aufstellung und Veränderung aller son-
stigen baulichen Anlagen, Einfriedigungen (Steineinfassun-
gen), Bänke und provisorischer Tafeln bedarf ebenfalls der
vorherigen schriftichen Zustimmung der Friedhofsverwal-
tung. Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend.

(4) Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder die
sonstige bauliche Anlage nicht binnen eines Jahres nach der
Zustimmung errichtet worden ist.

§ 33
Prüfung durch die Friedhofsverwaltung

(1) Die Friedhofsverwaltung kann verlangen, daß ihr das
Grabmal und der genehmigte Antrag bei der Anlieferung und
vor der Errichtung zur Prüfung vorzuweisen sind.

(2) Entspricht die Ausführung des Grabmals nicht dem ge-
nehmigten Antrag und ist sie nicht genehmigungsfähig, kann
die Friedhofsverwaltung die Errichtung des Grabmals ver-
weigern oder der bzw. dem Nutzungsberechtigten eine ange-
messene Frist zur Abänderung oder Beseitigung des Grab-
mals setzen. Bei bereits errichteten Grabmalen kann der Kir-
chenvorstand nach ergebnislosem Ablauf der Frist die
Abänderung oder Beseitigung des Grabmals auf Kosten der
bzw. des Nutzungsberechtigten veranlassen.

§ 34
Fundamentierung und Befestigung

(1) Die Grabmale sind ihrer Größe entsprechend nach den
allgemein anerkannten Regeln des Handwerks zu fundamen-
tieren und so zu befestigen, daß sie dauerhaft standsicher sind
und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen
oder sich senken können. Als allgemein anerkannte Regeln
des Handwerks gelten die Richtlinien des Bundesinnungsver-
bandes des Deutschen Steinmetz-, Stein- und Holzbildhauer-
handwerks für das Fundamentieren und Versetzen von Grab-
denkmälern in der jeweils geltenden Fassung.

(2) Absatz 1 Satz 1 gilt für sonstige bauliche Anlagen ent-
sprechend.

§ 35
Mausoleen und gemauerte Grüfte

(1) Soweit auf dem Friedhof Mausoleen oder gemauerte
Grüfte bestehen, können sie im Rahmen der bestehenden Nut-
zungsrechte genutzt werden.

(2) Die Verleihung neuer Nutzungsrechte an vorhandenen
Mausoleen oder gemauerten Grüften sowie die Errichtung
neuer Mausoleen und gemauerter Grüfte soll nur ermöglicht
werden, wenn durch vertragliche Regelungen sichergestellt
wird, daß der Friedhof von entstehenden Kosten freigehalten
wird.

§ 36
Unterhaltung

(1) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen
sind dauernd in gutem und verkehrssicherem Zustand zu
halten. Verantwortlich und haftbar für alle Schäden, die
durch Verletzung dieser Pflicht entstehen, ist die bzw. der je-
weilige Nutzungsberechtigte.

(2) Mängel haben die Verantwortlichen unverzüglich
durch einen zugelassenen Gewerbetreibenden beseitigen zu
lassen. Geschieht dies nicht, so kann die Friedhofsverwaltung
das Grabmal oder die bauliche Anlage auf Kosten der Verant-
wortlichen instandsetzen oder beseitigen lassen. Wenn keine
unmittelbare Gefahr besteht, erhalten die Verantwortlichen
vorher eine Aufforderung. Sind sie nicht bekannt oder nicht
ohne weiteres zu ermitteln, so sind sie hierauf durch ein
Schild auf der Grabstätte oder durch ortsübliche Bekanntma-
chung hinzuweisen.

(3) Bei unmittelbarer Gefahr ist die Friedhofsverwaltung
berechtigt, ohne vorherige Aufforderung an die Verantwort-
lichen das Grabmal umzulegen oder andere geeignete
Maßnahmen durchzuführen. Die Verantwortlichen erhalten
danach eine Aufforderung, die Grabstätte oder das Grabmal
wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen. Ge-
schieht dies nicht, so kann die Friedhofsverwaltung die not-
wendigen Arbeiten durchführen oder das Grabmal entfernen
lassen. Die entstehenden Kosten haben die Verantwortlichen
zu tragen.
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§ 37
Entfernung

(1) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen dürfen vor
Ablauf des Nutzungsrechts nur mit vorheriger Zustimmung
der Friedhofsverwaltung entfernt werden.

(2) Nach Ablauf des Nutzungsrechts sind die Grabmale
einschließlich des Sockels bzw. Fundamentes und sonstige
bauliche Anlagen durch die Nutzungsberechtigte oder den
Nutzungsberechtigten zu entfernen, soweit es sich nicht um
Grabmale nach § 38 handelt. Geschieht dies nicht innerhalb
von drei Monaten nach Ablauf des Nutzungsrechts, so ist die
Friedhofsverwaltung berechtigt, die Grabstätte abzuräumen
oder abräumen zu lassen. Den Nutzungsberechtigten steht
eine Entschädigung für abgeräumte Grabmale oder sonstige
bauliche Anlagen nicht zu.

Sofern Grabmale oder sonstige bauliche Anlagen von der
Friedhofsverwaltung oder in ihrem Auftrag abgeräumt wer-
den, kann die oder der Nutzungsberechtigte zur Übernahme
der Kosten herangezogen werden.

§ 38
Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale

(1) Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale oder
solche, die als besondere Eigenart des Friedhofs gelten, sind
in einer Liste zu erfassen. Die Liste ist in angemessenen Zeit-
abständen zu aktualisieren. Die erfaßten Grabmale unterste-
hen dem besonderen Schutz des Friedhofsträgers und sollen
auch nach Ablauf des Nutzungsrechts der Grabstätte erhalten
werden.

(2) Für die Erhaltung von Grabmalen nach Absatz 1 kön-
nen Patenschaftsverträge abgeschlossen werden, in denen
sich die Nutzungsberechtigten verpflichten, das Grabmal ge-
gebenenfalls zu restaurieren und zu erhalten.

VIII. Leichenräume und Trauerfeiern

§ 39
Benutzung der Leichenräume

(1) Die Leichenräume dienen zur Aufnahme der Verstorbe-
nen bis zur Bestattung. Sie dürfen nur mit Erlaubnis der Fried-
hofsverwaltung und in Begleitung ihrer oder ihres Beauftrag-
ten betreten werden.

(2) Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen oder sonstigen
Bedenken bestehen, können die Angehörigen die Verstorbe-
nen während der festgesetzten Zeiten sehen. Die Särge sind
vor Beginn der Trauerfeier oder der Bestattung endgültig zu
schließen.

(3) Die Särge, in denen an anzeigepflichtigen Krankheiten
Verstorbene liegen, werden nach Möglichkeit in einem beson-
deren Leichenraum aufgestellt. Der Zutritt Unbefugter zu die-
sem Raum sowie das Öffnen des Sarges bedürfen der vorhe-
rigen Zustimmung des Amtsarztes.

§ 40
Trauerfeiern

(1) Trauerfeiern müssen der Würde des Ortes entsprechen
und dürfen das christliche Empfinden nicht verletzen.

(2) Die Trauerfeiern können in einem dafür bestimmten
Raum, am Grabe oder an einer anderen im Freien vorgesehe-
nen Stelle abgehalten werden.

(3) Für die kirchliche Trauerfeier verstorbener Glieder der
evangelischen Kirche und verstorbener Glieder einer Religi-

onsgemeinschaft, die der Arbeitsgemeinschaft Christlicher
Kirchen in Schleswig-Holstein oder Hamburg angehören,
steht die Kirche zur Verfügung.

alternativ:

(3) Für die Trauerfeier steht die Friedhofskapelle / Ausseg-
nungshalle (Nichtzutreffendes streichen) zur Verfügung.1)

(4) Die Aufstellung des Sarges in einem Feierraum kann un-
tersagt werden, wenn der Verstorbene eine anzeigepflichtige
Krankheit gehabt hat oder der Zustand der Leiche dies nicht
zuläßt.

IX. Haftung und Gebühren

§ 41
Haftung

(1) Die Nutzungsberechtigten haften für alle Schäden, die
durch von ihnen oder in ihrem Auftrag errichtete Grabmale,
Einfriedigungen und sonstige Anlagen entstehen. Die Ersatz-
pflicht tritt jedoch nicht ein, wenn sie nachweisen können, daß
sie zur Abwendung der Gefahr die im Verkehr erforderliche
Sorgfalt beachtet haben.

(2) Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, zur Ver-
hütung von Schäden, die durch fremde Personen und Tiere
hervorgerufen werden, Vorkehrungen zu treffen.

§ 42
Gebühren

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen
werden die Gebühren nach der jeweils geltenden Friedhofs-
gebührensatzung erhoben.

X. Schlußvorschriften

§ 43
Übergangsregelung für alte Grabnutzungsrechte

Grabnutzungsrechte, die unbefristet oder auf Friedhofs-
dauer verliehen worden sind, unterliegen den Bestimmungen
dieser Satzung  mit  der  Maßgabe,  daß  die  Nutzungsrechte
     Jahre nach dem Inkrafttreten dieser Satzung erlö-
schen, es sei denn, daß ein Wiedererwerb nach § 15 rechtzeitig
vorgenommen wird.

§ 44
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer amtlichen Bekannt-
machung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Friedhofssatzung vom
           außer Kraft.

                       

Die vorstehende Friedhofssatzung wird hiermit ausgefer-
tigt. Sie wurde durch den Bescheid des Kirchenkreisvorstan-
des des Kirchenkreises                    vom 
         (Az.:            ) kirchenaufsichtlich
genehmigt.

            , den              

Ev.-Luth. Kirchengemeinde              
 – Der Kirchenvorstand –

              L.S.

   Vorsitzende/r              Mitglied     

1) Die erste Alternative ist zu wählen, wenn nur die Kirche zur
Verfügung steht, die zweite Alternative, wenn für Trauerfeiern eine
Friedhofskapelle / Aussegnungshalle zur Verfügung steht.

Nr. 10 GVOBl. 2000 Seite 179



-----------------------------------

-----

----

-----

----

Seite 180 GVOBl. 2000	 NI. 10 

Hinweis: 

Die vorstehende Friedhofssatzung wurde 

a) mit vollem Wortlaut veröffentlicht in 

(Veröffentlichungsorgan) am ~ 

b) öffentlich ausgehängt in der Zeit von bis _ 
in den Schaukästen der Kirchengemeinde 

die sich befinden in (genaue Bezeichnung der Standorte), 

nach vorherigem Hinweis in 

(Veröffentlichungsorgan) 

am	 _ 

LS. 

Vorsitzende / r	 Mitglied 

Je nach Art der amtlichen Bekanntmachung sind die Angaben 
bei Buchstabe a) oder b) auszufüllen. Der nichtzutreffende 
Buchstabe ist dann zu streichen. 

Anhang 2 

Muster 

Friedhofsgebührensatzung 
für den Friedhof der EV.-Luth. Kirchengemeinde 

Nach Artikel 15 Absatz 1 Buchstaben fund m der Verfassung der Nordeibisehen Ev.
l.uth. Kirche i.v.rn. § 42 der Friedhofssatzung hat der Kirchenvorstand der Ev.-Luth. 
Kirchengemeinde in der Sitzung am 
Frledhofsqebührensatzunq beschlossen: 

die_nachstehende 

§ 1 
Allgemeines 

Für die Benutzung des Friedhofs der Ev.-Luth. Kirchengemeinde und 
seiner Einrichtungen sowie für sonstige in § 6 aufgeführte Leistungen der Friedhofsver
waltung werden Gebühren nach dieser Gebührensatzung erhoben. 

§2 
Gebührenschuldner 

Zur Zahlung der Gebühren ist die Antragstellerin bzw. der Antragsteller und diejenige 
bzw. derjenige verpflichtet, in deren bzw. dessen Auftrag der Friedhof oder seine 
Einrichtungen benutzt werden. Sind mehrere Personen zahlungspfiichtig, so haften sie 
als Gesamtschuldner. 

§3 
Fälligkeit der Gebühren 

(1) Die Festsetzung der Gebühren erfolgt durch schriftlichen Gebührenbescheid. Dieser 
wird dem Gebührenschuldner durch einfachen Brief bekanntgegeben. 

(2) Die Gebühren sind innerhalb eines Monats nach Erhalt des Gebührenbescheides 
fällig. 

(3) Der Kirchenvorstand kann - abgesehen von Notfällen - die Benutzung des Friedhofs 
untersagen und Leistungen verweigern, sofern ausstehende Gebühren nicht entrichtet 
worden sind oder eine entsprechende Sicherheit nicht geleistet Ist 

(4) Rechtsbehelfe und Rechtsmittel gegen Gebührenbescheide haben keine aufschie
bende Wirkung. Im übrigen gelten die Bestimmungen des Verwaltungsverfahrensgeset
zes und der Verwaltungsgerichtsordnung in der jeweils geltenden Fassung, soweit 
durch Kirchengesetz nichts anderes bestimmt ist 

§4 
Säumniszuschläge, Kosten, Einziehung rückständiger Gebühren 

(2) Für schriftliche Mahnungen sind die entstandenen Portokosten durch den Gebüh
renschuld ner zu erstatten 

(3) Rückständige Gebühren, Säumniszuschläge sowie Kosten nach Absatz 2 werden 
im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen. Die Kosten der Vollstreckung hat der 
Vollstreckungsschuldner zu tragen. 

§5 
Verjährung der Gebühren 

Für die Festsetzungsverjährung der Gebühren gelten die §§ 169 bis 171 der Abgaben
ordnung und für die Zahlungsverjährung der Gebühren die §§ 228-232 der Abgaben
ordnung entsprechend. 

§6 
Gebührentarif 

I. Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten (Grabnutzungsge
bühren einschließlich ggf. Friedhofsunterhaltungsgebühren) 

1.	 Reihengrabstätte bis 31 ~ 122001 ! ab 01.01.2002 
a) für Särge bis 1,20 m für Jahre DM! Euro 
b) für Särge über 1,20 m für __ Jahre DM! Euro 
c) für Särge über 1,20 m 

in Rasenlage für Jahre DM! Euro 
d) für Urnen für Jahre DM! Euro 

2.	 Wahlgrabstätte für Jahre 
a) für die 1. und 2. Grabbreite - je Grabbreite DM! Euro 
b) für die 3. bis 5. Grabbreite - Je Grabbreite DM! Euro 
c) für die 6. bis 9. Grabbreite - je Grabbreite DM/ Euro 
d) ab der 10. Grabbreite - je Grabbreite DM! Euro 

3.	 Wahlgrabstätte in besonderer Lage 
für __ Jahre - je Grabbreite - DM! Euro 

4.	 Rasen-Wahlgrabstätte
 
für __ Jahre - je Grabbreite - DM! Euro
 

Urnenwahlgrabstätte 
für __ Jahre - je Grabbreite - DM! Euro 

6.	 Urnenwahlgrabstätte in besonderer Lage
 
für __ Jahre - je Grabbreite - DM/ Euro
 

7.	 Urnengrabstätte in einer Gemeinschaftsgrabstätte
 
für __ Jahre - je Grabbreite - DM! Euro
 

8.	 Für die zusätzliche Beisetzung
 
a) einer Urne oder eines Kindersarges
 

in einer Reihengrabstätte DM! Euro
 
b)	 einer Urne oder eines Kindersarges 

in einer Wahlgrabstätte DM! Euro 

9.	 Überlassung von Nebenland für die Dauer
 
der Nutzungszeit je qm und Jahr DM! Euro
 

10	 Wahlgrabstätte mit einem eingeschränkten
 
Nutzungsrecht je Grabbreite und Jahr DM/ Euro
 

11. Wiedererwerb und Verlängerung von Nutzungsrechten. 
Für jedes Jahr des Wiedererwerbs oder der Verlängerung wird der Jahresbetrag 
der Gebühren unter Nr. 2 bis 6 und 9 bis 10 berechnet Dabei bleiben Teile eines 
Jahres bis zu sechs Monaten ohne Berechnunq, Für Teile eines Jahres von mehr 
als sechs Monaten wird die volle Jahresgebühr erhoben. 

Die Gebühr für den Erwerb, Wiedererwerb und die Verlängerung des Nutzungsrechts 
wird für die gesamte Nutzungszeit im voraus erhoben. 

11. Verwaltungsgebühren 

1. Für die Ausstellung einer Graburkunde 
und Überlassung der Friedhofssatzung DM! Euro 

2.	 Für die Umschreibung einer Graburkunde 
auf den Namen anderer Berechtigter DM! Euro 

3.	 Für die Genehmigung zur Aufstellung
 
a) eines stehenden Grabmals einschließlich
 

der Prüfung der Standfestigkeit DM! Euro 
b) eines liegenden Grabmals DM! Euro 

4.	 Für die Zulassung einer oder 
eines Gewerbetreibenden DM! Euro 

5.	 Gebühr für das Abräumen und Entsorgen eines 
Grabmals, eines Fundamentes, einer Grabeinfassung 
oder sonstigen baulichen Anlage 
je angefangener halber Kubikmeter Material DM ! Euro 

(1) Werden Gebühren nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet, so ist für 111. Gebühren für die Bestattung 
jeden angefangenen Monat der Säumnis ein Säumniszuschlag von 0,5 vom Hundert 
des rückständigen auf 100 Deutsche Mark bzw. 50 Euro abgerundeten Gebührenbetra Für das Ausheben und Verfüllen der Gruft, Abräumen der Kränze und der überflüs
ges zu entrichten sigen Erde 
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1.	 Für eine Erdbestattung 
a) in einer Reihengrabstätte 

Särge bis 1.20 m Euro____ DM! 
____ DM! EuroSärge über 1,20 m 

b) in einer Wahlgrabstätte
 
Särge bis 1,20 m
 ____ DM! Euro 

____ DM!Särge über 1,20 m	 Euro 

2. Für eine Urnen beisetzung ___ DM! Euro 

IV. Sonstige Gebühren 

1.	 Gebühr für die Benutzung der
 
Leichenkammer. je Sarg ____ DM! Euro
 

2.	 Gebühr für die Benutzung der
 
Friedhofskapelle, je Trauerfeier ____ DM! Euro
 

Für die kirchliche Trauerfeier anläßlich des Todes eines Kirchenmitglieds der Ev. 
Kirche in Deutschland ist diese Benutzungsgebühr von der Kirchengemeinde zu 
tragen (vql, § 11 Abs. 3 Friedhofsrichtlinien der NEK). 

3.	 Dekoration
 
a) Friedhofskapelle ____ DM! Euro
 
b) Leichenhalle
 ___ DM! Euro 

____ DM! Euro4.	 Gruftschmuck 

V. Gebühren für Ausgrabungen 

____ DM/ Euro1.	 Für die Ausgrabung einer Leiche 

___ DM/ Euro2.	 Für die Ausgrabung einer Urne 

VI. Friedhofsunterhaltungsgebühr') 

Bei den Reihengrabstätten (Ziffer 1.1)und den Urnengrabstätten in einer Ge
meinschaftsgrabstätte (Ziffer I.7) ist diese Gebühr in der Grabnutzungsgebühr 
mit DM / Euro 
enthalten. 

2. Für Wahlgrabstätten je Jahr und Grabbreite DM / Euro 

Die Gebühr wird für alle Grabbreiten einer Grabstätte im voraus für drei Jahre erhoben. 

Nur wenn ausnahmsweisedie Friedhofsunterhaltungsgebühr nicht in ca Grabnutzungsgebühr 
mit einbezogen worden ist (vgL § 9 Absatz i 1 Friedhofsrichtlinien). 

§7 
Zusätzliche Leistungen 

Für besondere zusätzliche Leistungen, die im Gebührentarif nicht vorgesehen sind, 
setzt der Kirchenvorstand die zu entrichtende Vergütung von Fall zu Fall nach dem 
tatsächlichen Aufwand fest. 

§8 
Schlußbestimmungen 

Diese Friedhofsgebührensatzung tritt am Tage nach der amtlichen Bekanntmachung 
in Kraft. Gleichzeitig tritt die Friedhofsgebührensatzung vom außer Kraft. 

Die vorstehende Friedhofsgebührensatzung wird hiermit ausgefertigt. Sie wurde durch 
den Bescheid des Kirchenkreisvorstandes des Kirchenkreises vom 
___ (Az.: l kirchenaufsichtlieh genehmigt. 

_________" den 

Ev-Luth. Kirchengemeinde --,-_,-- _ 
- Der Kirchenvorstand 

L.S.
 
Vorsitzende!r Mitglied
 

Hinweis: 

Die vorstehende Friedhofsgebührensatzung wurde 

a) mit dem vollen Wortlaut veröffentlicht in ---,,-;--:c;;--;-;-;--,---:--,-- 
(Veröffentlichungsorgan) 

am _ 

b)	 öffentlich ausgehängt in der Zeit von bis in den 
Schaukästen der Kirchengemeinde ----- ---:die sich 
befinden in (genaue Bezeichnung der Standorte) , nach 
vorherigem Hinweis in 

(Veröffentlichungso rqan) 
am _ 

L.S. 
Vorsitzende!r Mitglied 

Je nach Art der amtlichen Bekanntmachung sind die Angaben bei Buchstabe a) oder 
b) auszufüllen. Der nichtzutreffende Buchstabe ist dann zu streichen 

Anhang 3 

Merkblatt
 
für den Umwelt· und Naturschutz auf den kirchlichen Friedhöfen
 

Im Interesse des Umwelt- und Naturschutzes auf den kirchlichen Friedhöfen werden 
folgende Anregungen gegeben. 

I. Friedhofsgrün 

1.	 In den Friedhofsanlagen mehr iandschafts- und klimagemäße Bäume und Sträucher 
pflanzen: wichtig für die Luftreinigung und Bildung von Kleinklima. Die Pflanzung 
von Vogelschutz- und Bienennährgehölzen fördern. 

2.	 Wertvolle Bäume und Bestattungsfiächen erhalten. Für die Pfianzung von Bäumen 
und Sträuchern außerhalb der Bestattungsfiächen 35 % der gesamten Friedhofsfiä
ehe anstreben. 

3.	 Besondere Baumreihen, Alleen und solitäre Bäume schützen. Keinen Baum ohne 
zwingende Notwendigkeit kappen oder fällen. 

4.	 Unter Bäumen und Sträuchern geeignete Bodendecker pfianzen, die das Laub 
aufnehmen können, um es nicht überall entfernen zu müssen. 

5.	 Möglichst wenig Hecken im strengen Schnitt halten. Es ist besser, die Hecken 
auszulichten und in längeren Zeitabständen zu verjüngen. 

6.	 Freifiächen voll begrünen. Größere Rasenfiächen als Wiesen behandeln und nur 
zwei- bis dreimal jährlich mähen. 

11. Wege und Plätze 

1. Wege und Plätze nur dort in Pfiaster legen, wo es für die Benutzung unertäßlich ist. 
Asphaltierung vermeiden. Wo es angebracht ist, Wege in Rasen legen. Wildkräuter 
auf Wegen und Plätzen möglichst mechanisch oder manuell bekämpfen. 
Die Anwendung vom Pfianzenschutzmitteln ist auf Wegen und Piätzen verboten (als 
Pfianzenschutzmittel gelten auch Stoffe, die dazu bestimmt sind, Pflanzen abzutö
ten oder Flächen von Pflanzenwuchs freizumachen oder freizuhalten). 

2.	 Alle Möglichkeiten nutzen, um die Verwendung von Kunststoffen abzuwehren. 
Kunststoffe örtlich nicht verbrennen. 

3. Streusalze und chemisch angereicherte Streumittel nicht anwenden 
4.	 Oberflächenwasser in die Vegetationsfiächen ableiten. 

111. Abfallbeseitigung, Kompostwirtschaft 

Alle verweslichen Abfälle kompostieren, nur oie nicht verweslichen zur Abfallbeseili
gungsanlage bzw. zur Mülldeponie. Dadurch können kostspielige Torfbeschaffungen 
eingeschränkt und die Torfmoore geschont werden. 

IV. Feuchtbiotope 

Wasserhaltende Niederungen, Teiche und Bäche natürlich erhalten. 

V. Maschinen und Geräte 

Langfristig auf elektrogetriebene und umweltfreundliche Maschinen und Geräte umrü
sten (Geräuschminderung und Luftreinhaitung). 

VI. Pflanzenschutz und Schädlingsbekämpfung - Vogelschutz 

1.	 Anwendung der bioiogischen Schädlingsbekämpfung und des integrierten Pfianzen
schutzes. 

2	 Gute Bodenpfiege, Wässem und Düngen (vorzugsweise organisch) sind Vorausset
zungen für optimales Wachstum und für Widerstandsfähigkeit der Pfianzen gegen 
Schädlinge und Krankheiten. Die chemische Schädlingsbekämpfung kann dadurch 
verringert bis entbehrtich gemacht werden. 
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VII. Aus- und Fortbildung 

Die Aus- und Fortbildung in Fragen des Umweltschutzes im kirchlichen Bereich stärker 
wahrnehmen. 

VIII. Ansprechstellen 

1. Die Kirchenkreisbeauftragten für Friedhofswesen (Beratung der Kirchengemeinden). 
2. Naturschutzbehörden und Umweltbeauftragte (Kontaktpflege). 
3. Vogel- und Umweltschutzgruppen (Kontaktpflege). 

Anhang 4 

Rechtsquellensammlung 

A, Bundesrecht 

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23.5.1949 (BGBI. I S. 1), zuletz1 
geändert am 16.7.1998 (BGBI. I S. 1822) 

Abgabenordnung vom 16.3.1976 (BGBI. I S. 613), zuletzt geändert am 19.12.1998 
(BGBI. I S 3836, 3840) 

Gesetz über Betriebsärz1e,Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssi
cherheit vom 12.12.1973 (BGBI. I S, 1885), zuletz1geändert am 19.12.1998 (BGBI. I 
S. 3843, 3849) 

Arbeitsschutzgesetz vom 7.8.1996 (BGBI. I S. 1246), zuletz1geändert am 19.12.1998 
(BGBI. I S. 3843, 3849) 

Baugesetzbuch i.d.F. vom 27.8.1997 (BGBI. I S. 2141), zuletzt geändert am 15.12.1997 
(BGBI. I S. 2902, 2903) 

Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft 
(Gräbergesetz) i.d.F. vom 29.1.1993 (BGBI. I S 178), zuletz1geändert am 21.9.1997 
(BGBI. I S. 2390, 2392) 

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Gräbergesetz i.d.F. vom 25.7.1979 (GMBI. S. 
475 und Amtsbl. SH S. 676) 

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz vom 27.9.1994 (BGBI. I S. 2705), zuletzt geän
dert am 25.8.1998 (BGBI. I S. 2455, 2457) 

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspfiege (Bundesnaturschutzgesetz) i.d.F. vom 
21.9.1998 (BGBI. I S. 2994) 

Personenstandsgesetz i.d.F. vom 8.8.1957 (BGBI. I S. 1125), zuletz1 geändert am 
451998 (BGBI. I S 833, 836) 

Gesetz zum Schutz der Kulturpflanzen (Pflanzenschutzgesetz) i.d.F. vom 14.5.1998 
(BGBI. I S. 971) 

Verordnung über Anwendungsverbote für Pflanzenschutzmittel (Pflanzenschutz
Anwendungsverordnung) vom 10.11.1992 (BGBI. I S. 1887), zuletz1 geändert am 
24.1.1997 (BGBI.I S. 60) 

Planzenschutz-Sachkundeverordnung vom 28.7.1987 (BGBI. I S. 1752), zuletzt geän
dert am 14.10.1993 (BGBI. I S 1720) 

Bundes-Seuchengesetz i.d.F. vom 18.12.1979 (BGBI. I S. 2262). zuletzt geändert am 
24.3.1997 (BGBI. I S 594,705) 

Strafgesetzbuch i.d.F. vom 13111998 (BGBI. I S. 3322) 

Verwaltungsgerichtsordnung i.d.F. vom 19.3.1991 (BGBI.I S. 686), zuletz1geändert am 
31.81998 (BGBI. I S. 2600, 2608) 

Verwaltungsverfahrensgesetz i.d.F. vom 21.9.1998 (BGBI. I S. 3050) 

B, Staatliches Recht für den Bereich der Freien und Hansestadt Hamburg 

Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen (Bestattungsgesetz) vom
 
149.1988 (GVBI. S 167), zuletz1 geändert am 8111995 (GVBI. S. 290, 294)
 

Verordnung zur Durchführung des Bestattungsgesetzes (Bestattungsverordnung) vom
 
2012.1988 (GVBI. S 303), zuletz1geändert am 24.2.1998 (GVBI. S 35)
 

Hamburgisches Abfallwirtschaftsgesetz vom 1.12.1992 (GVBI. S. 251), zuletz1geändert
 
am 2791995 (GVBI. S 221,230)
 

Denkmalschutzgesetz i.d.F. vom 25.6.1997 (GVBI. S. 267)
 

Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung vom 14.3.1966 (GVBI.
 
S. 77), zuletz1geändert am 20.6.1996 (GVBI. S. 150) 

Verwaltungsvollstreckungsgesetz i.d.F. vom 14.4.1993 (GVBI. S. 83) 

c. Staatliches Recht für den Bereich des Landes Schieswig-Hoistein 

Landesverordnung über das Leichenwesen vom 30.11.1995 (GVOBI. S. 395, berichtigt 
1996S.231) 

Abfallwirtschaftsgesetz für das Land Schieswig-Hoistein (Landesabfallwirtschaftsge
setz) i.d.F. vom 18.1.1999 (GVOBI. S. 26) 

Landesverordnung über die Entsorgung von pflanzlichen Abfällen außerhalb von 
Abfallentsorgungsanlagen vom 1.6.1990 (GVOBI. S. 412) 

Gesetz zum Schutz der Kulturdenkmale (Denkmalschutzgesetz) vom 21.11.1996 
(GVOBI. S. 677, berichtigt 1997 S 360) 

Gesetz zum Schutz der Natur (Landesnaturschutzqesetz) i.d.F. vom 16.6.1998 (GVOBI. 
S 210) 

Gesetz über die Feuerbestattung vom 15.5.1934 (RGBI. I S. 380) 

Verordnung zur Durchführung des Feuerbestattungsgesetzes vom 10.8.1938 (RGBI. 
I S. 1000) 

Landesverwaltungsgesetz i.d.F. vom 2.6.1992 (GVOBI. S. 243), zuletzt geändert am 
11121998 (GVOBI. S. 370, berichtigt 1999 S 18) 

Landesverordnung über die örtliche Bekanntmachung und Verkündung vom 12.6.1979 
(GVOBI. S 378), zuletz1geändert am 1591999 (GVOBI. S. 267) 

Verwaltungsvorschrift zur Anwendung von Pflanzenschutzmitteln auf nicht landwirt
schaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutz1en Freilandfiächen vom 19.1.1990 
(Amtsbl. SH S. 110) 

D. Vertragsrecht 

Vertrag zwischen dem Land Schieswig-Hoistein und den evangelischen Landeskirchen 
in Schieswig-Hoistein vom 23.4.1957 mit Zusatzvereinbarung vom 23.4.1957 (GVOBI. 
S. 31 und 67) 

E. Kirchliches Recht 

Verfassung der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche i.d.F. vom 1.4.1994 (GVOBI. S. 81), 
zuletzt geändert am 5.2.2000 (GVOBI. S. 42, 45) und das Einführungsgesetz zur 
Verfassung der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche i.d.F. vom 1.2.1986 (GVOBI. S. 61) 

Allgemeine Verwaltungsanordnung über Planung 'und Genehmigung von Bauvorhaben 
vom 23.5.1977 (GVOBI. S. 123) 

Allgemeine Verwaltungsanordnung über die Gestaltung und Bekanntmachung von 
Satzungen vom 8.9.1998 (GVOBI. S. 142) 

Allgemeine Verwaltungsanordnung über die Durchführung von Maßnahmen zur Ar
beitssicherheit und zum Gesundheitsschutz (VerwAnO-ASch) vom 26.5.1999 (GVOBI. 
S 138) 

Kirchengesetz über den Datenschutz der Ev. Kirche in Deutschland (DSG-EKD) vom 
12.11.1993 (GVOBI. 1994 S. 35) 

Rechtsverordnung der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche zur Durchführung und Ergän
zung des Kirchengesetzes über den Datenschutz der Ev. Kirche in Deutschland (Da
tenschutzverordnung - NEK VO DSG-EKD) vom 9.12.1997 (GVOBI. 1998 S. 2) 

Richtlinien für die Verwaltung des kirchlichen Gnundeigentums(Grundstücksrichtlinien) 
i.d.F. vom 10.9.1996 (GVOBI. S.198) 

Kirchengesetz über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen in der NordeIbi
schen Ev.-Luth, Kirche i.d.F. vom 19.6.1995 (GVOBI. S. 117, 142), zuletz1geändert am 
321996 (GVOBI. S. 34) 

Rechtsverordnung für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen in der NordeIbi
schen Ev-Luth. Kirche i.d.F. vom 3.2.1998 (GVOBI. S. 66), zuletzt geändert am 
422000 (GVOBI. S. 95) 

Grundlinien für das kirchliche Handeln bei der Taufe, der Trauung und der Beerdigung 
vom 136.1117.1989 (GVOBI. S 237) 

Rechtsverordnung für das Kirchenbuch- und Meldewesen sowie zur Kirchenmitglied
schaft (KMKMVO) vom 17.21989 (GVOBI. S 62) 

Kirchengesetz zur Regelung des pastoralen Dienstes bei Amtshandlungen vom 
221991 (GVOBI. S. 97) 
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Anhang 5 a 

Christliche G bf1t t' ra m",,~ 
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2. Makk. 7,9 JOh.l1,25 für Christus Monogramm Jesu Philipper 1, 6 



Seite 184 GVOBl. 2000	 Nr. 10 

Anhang 5 b 

Textbeispiele für die Veröffentlichung der ausgefertigten 
Friedhofssatzung/Friedhofsgebührensatzung 

a)	 bei Veröffentlichung des vollen Wortlautes in der Presse oder einem sonstigen 
Veröffentlichungsorgan 

Der Kirchenvorstand 
der Ev.-Luth. Kirchengemeinde hat am eine 
Friedhofssatzung/Friedhofsgebührensatzung beschlossen. Der Kirchenkreisvorstand 
des Kirchenkreises hat am die kirchenauf
sichtliche Genehmigung erteilt. Die Friedhofssatzung/Friedhofsgebührensatzung wird 
nachstehend veröffentlicht und tritt am in Kraft. 

Der Kirchenvorstand 
der EV.-Luth. Kirchengemeinde --.,-,---_--,----,--__ 

- Unterschrift 

b) bei Aushang 

Der Kirchenvorstand 
der Ev-Luth, Kirchengemeinde hat am eine 
Friedhofssatzung/Friedhofsgebührensatzung beschlossen. Der Kirchenkreisvorstand 
des Kirchenkreises •hat am die kirchenauf
sichtliche Genehmigung erteilt. Die FriedhofssatzunglFriedhofsgebührensatzung hängt 
in der Zeit vom bis im/in zur 
Einsichtnahme aus. Ferner kann sie während der Dienstzeit im 

eingesehen werden. Die Friedhofssat
zung/Friedhofsgebührensatzung tritt am in Kraft. 

Der Kirchenvorstand 
der Ev.-Luth. Kirchengemeinde _ 

- Unterschrift 

Anhang 5 c 

Muster einer Rechtsbehelfsbelehrung 
für einen Bescheid (z.B. Gebührenbescheid) 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen	 Bescheid ist der Widerspruch zulässig. Der Widerspruch ist bei 
(hier ist der Friedhofsträger mit 

vollständiger Anschrift anzugeben, von dem oder in dessen Auftrag der Bescheid 
erlassen wird) schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift zu erklären. 

Die Frist für die Einlegung des Widerspruchs beträ\lJ..einen Monat. Sie beginnt mit 
Ablauf des Tages, an dem Ihnen dieser Bescheid als I38kanntgegeben gilt. Bei Zusen
dung durch einfachen Brief gilt die Bekanntmachung mit dem dritten Tag nach Aufgabe 
zur Post als bewirkt, es sei denn, daß Ihnen dieser Bescheid nicht oder zu einem 
späteren Zeitpunkt zugegangen ist. 

(Bei einem Gebührenbescheid kann hinzugefügt werden: Durch die Einlegung des 
Widerspruchs wird die Verpflichtung zur Zahlung nicht aufgeschoben.) 

Anhang 5 d 

Muster einer Rechtsmittelbelehrung 
für einen Widerspruchsbescheid 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Entscheidung kann bei dem Schleswig-HolsteinischenVerwaltungsgericht, 
24837 Schleswig, Brockdorff-Rantzau-Str. 13 / Hamburgischen Verwaltungsgericht, 
20097 Hamburg, Nagelsweg 37 (Nichtzutreffendes streichen), schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle Klage erhoben werden. Die 
Klage ist gegen (hier ist der Friedhofsträger 
anzugeben, von dem oder in dessen Auftrag der Ursprungsbescheid erlassen wurde) 
zu richten. 

Die Frist für die Erhebung der Klage beträgt einen Monat. Sie beginnt mit Ablauf des 
Tages, an dem diese Entscheidung zugestellt worden ist. 

Die Klage muß den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienen
den Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, die angefochtene Verfügung und 
der Widerspruchsbescheid sollen in Urschrift oder Abschrift beigefügt werden. 

Anhang 5 e
 
An die
 
Friedhofsverwaltung
 

ANMELDUNG UND AUFTRAG FÜR EINE
 
BESTATTUNG I BEISETZUNG / TRAUERFEIER
 

i Name Vername 991 Geburtsname	 Familienstand 

i 
Geburtsdatum I Geburtsort ! Sterbedatum I SterneortiAngaben über ce 

. verstorbene Person 
Anachnf (Straße, PLZ, Ort) I Kcnfess.on 

Tag der Belset~.Jng!TF I Uhrzeit Trauerfeier I AmtshanoelnderrGelstliche/r 

Bestattung I BelsetaJn~1 o nein10'
Trauerfeier Art der Bestattung I Beisetalng ! Bestattungsuntemehmen 

o Erdbestattun	 o Umenbeisetzun I 
o Wahl rab. Emzelqrab o Wahl rab. menrsteut I 0 Reihenarab 

, 
o Umenwahlgrab, Einzelgrab D Umenwahlgrab, mahrstellig 1 0 Urnenreihengrab 

Feld 2ehl der Grabbreten Beginn der Nutzungszeit I Grabnummer
Angaben zum Grab
 

i
 

o Grabstarte vorhanden o Erwerb des Nutzungsrechts an einer Grabstarte 

I 
Die verstorbene Person YBr Nachstehende Person ist I Nachstehende Person soll I o Grabnutzungsberechllgte/r o Grabnutzungsberechtiglelr o Graboutzunqsberechttqte/r vercen 

----IName. Vorname est GetJurtsname 

i 
oraonutancsrecbt Geburtsdalum	 : Geburtsort I Konfession 

I 

Anschrift (Straße. PLZ, Ort)	 I Telefon (Vorwahl, Ruf) 

Name. Vorname 99f Geburtsname 

Auftraggeber/in Geburtsdatum I Geburtsort I Verwandtschaflverhältnis 
'für die Bestattung I 

Beisetzung I Trauerfeier 
Anschrift (Straße, PLZ, Ort) I Telefon (Vorwahl, Ruf) 

I

I'''' beantrage 

•	 das Nutzunqsrectu an der ürabstäue ar erwerben, 
•	 das Nutzungsrecht an der Grabstätte entsprechend den Bestimmungen der Fnedhatsatzung zu vertanqern 

I •	 die Bestaltunq der verstorbenen Person. 
die Beisetzung der Urne 

I Ort, Datum =J 
I 

Anhang 5 f
 

Antrag
 
auf Erwerb des Grabnutzungsrechts auf dem Friedhof
 

der EV.-Luth. Kirchengemeinde
 

Ich beantrage die Verleihung
 
D des uneingeschränkten Nutzungsrechts
 
D des eingeschränkten Nutzungsrechts (§ 16 der Friedhofssatzung)
 
für
 
Deine Reihengrabstätte D als Sarggrabstätte
 

D als Urnengrabstätte
 
D ohne zusätzliche Gestaltungsvorschriften
 
D mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften
 

Deine Wahlgrabstätte D als Sarggrabstätte
 
mit __ Grabplätzen D als Urnengrabstätte
 
für Jahre
 

D ohne zusätzliche Gestaltungsvorschriften
 
D mit zusätzlichen Gestaltungsvorschriften
 

Über die Gestaltungsvorschriften bin ich informiert worden. 

Name:	 Geburtsname: _
Vornam-e-:--------- 

Geburtsdatum: Konfession: _
 
Anschrlft: _
 

Künftige Änderungen dieser Angaben werde ich der Friedhofsverwaltung mitteilen. 

Ich übertrage hiermit das Grabnutzungsrecht für den Fall meines Ablebens auf: 

Name:	 Geburtsname: _ 
Vornam"e-:--------- 

Geburtsdatum: _
 
Anschrift: _
 

Die Zustimmung dieser Person liegt bei/reiche ich nach. 

OrVDatum	 Unterschrift 
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Anhang 5 g
 

Urkunde
 
über die Verleihung des Grabnutzungsrechts
 

Herrn/Frau 

geboren am	 _ 

wohnhaft	 _ 

wird hiermit das (einqescbränkte") Recht verliehen, auf dem 

Friedhof: . . _ 

die Wahlgrabstätte Feld: Grab-Nr.: rnit 

Grabplätzen für die Zeit vom bis nach Maß
gabe (von § 16' 1) der jeweils geltenden Friedhofssatzung zu nutzen. 

Der/Die Nutzungsberechtigte hat dafür die nach der geltenden Friedhofsgebührensat

zung festzusetzenden Gebühren zu entrichten.
 

Er/Sie ist besonders darauf hingewiesen worden, daß die Aufstellung von Grabmalen
 
und anderen Ausstattungsgegenständen der Genehmigung des Kirchenvorstandes
 
bedarf.
 

Eine Friedhofssatzung ist dem/der Nutzungsberechtigten ausgehändigt worden.
 

Ort/Datum
 

Der Kirchenvorstand
 
der Ev.-Luth. Kirchengemeinde _ (Siegel)
 

Unterschrift 

1) Die Klammerzusätze sindzu streichen, wenn keineingeschränktes Nutzungsrecht nach § 16 
der Friedhofssatzunq. sondern ein uneingeschränktes Nutzungsrecht verliehen wird. 

Anhang 5 h 

Bestimmung über die Nachfolge 
im Grabnutzungsrecht 

Angaben zur Grabstätte:
 

Friedhof: ---------::0-.,--;-:------------ 
Feld: -.,--,---~-,--~----- Grab-Nr.: _
 
Anzahl der Grabplätze: _
 

Jetzige Grabnutzungsberechtigte / jetziger Grabnutzungsberechtigter
 

Name: _____________ Geburtsname· _
 

Vorname: _
 

Anschrift: . _
 

Im Falle meines Ablebens bestimme ich als Nachfolgerin/Nachfolger im Grabnutzungs

recht:
 

Name: Geburtsname: _
 

Vorname: _
 

Geburtsdatum: _
 

Anschrift:
 

Stellung zur/zum Nutzungsberechtigten: 

o Ehegatte o Kind o Elternteil 
o Bruder/Schwester o Sonstige 

Ort/Datum Unterschrift des/der Nutzungsberechtigten
 

Ich erkläre mein Einverständnis zur Übernahme des vorstehenden Nutzungsrechts.
 

Ort/Datum	 Unterschrift der Rechtsnachfolgerin / des 
Rechtsnacbfolqers im Grabnutzungsrecht 
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Bemerkungen: Anhang 5 i 

Ich versichere, daß die vorstehenden Angaben vollständig und richtig sind. 
Weitere vorrangig berechtigte Personen sind nicht vorhanden. Mir ist bekannt, 
daß ich für Schäden hafte, die aufgrund unvollständiger und fehlerhafter Anga
ben entstehen. 

Ort Datum Unterschrift des 
Antragstellers/der Antragstellerin 

Vermerk der Friedhofsverwaltung: 

Die Umschreibung ist erfolgt am
 

Die Urkunde (Grabbrief) wurde ausgehändigt am
 

Die Register sind berichtigt.
 

Der Gebührenbescheid ist erstellt.
 

Unterschrift der Friedhofsverwaltung 

_ 

_ 

Antrag
 
auf Umschreibung des Nutzungsrechts an einer
 

Wahlgrabstätte auf eine(n) andere(n) Berechtigte(n)
 
gemäß § 16 der Friedhofssatzung 

Friedhofsträger: Kirchengemeinde _ 

Name des Friedhofes: _ 

Bezeichnung der Grabstätte: _ 

Das Nutzungsrecht ist befristet bis: _ 

Bisherige(r) Nutzungsberechtigte(r): 

Name: _ 

Vorname: _ 

Letzte Anschrift: _ 

DerIDie Nutzungsberechtigte ist verstorben am : _ 

Die Graburkunde (Grabbrief) 
wird hiermit zurückgegeben 
ist nicht auffindbar. 

Ich beantrage die Umschreibung des Nutzungsrechts auf: 

Name: _ 

Vorname: _ 

Geburtsdatum: _ 

Anschrift: _ 

(Rückseite des Umschreibungsantrages) 

Folgende Personen haben nach § 16 Abs. 2 LV.m. § 14 Abs. 4 der Friedhofssatzung ein vorrangiges Recht 
auf die Übertragung des Nutzungsrechts 

I Nr. 

I 

Name, Vorname Anschrift 
Durch meine Unterschrift erkläre 
ich mich mit der Umschreibung 
des Nutzungsrechts auf den 
Antragsteller/die Antragstellerin 
einverstanden 

l= I I 
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Anhang 5 j 
Antrag 

auf Genehmigung zurD Aufstellung 0 Nachbeschriftung 0 Umgestaltung des umseitig bezeichneten Grabmals (Zutr.
 
fendes bitte ankreuzen).
 

Name der Grabstätte: _
 

Lage der Grabstätte: Friedhof Feld Reihe Nr.
 

(Dieser umrandete Teil wrd von der Friedhofsverwaltung ausgefüllt) 

Art der Grabstätte: o Sargwahlgrab Breiten o Sargreihengrab 
o Urnenwahl rab Breiten o Urnenreihen rab 

Art des Grabmals: 

o Kissenst. 0 Stele 0 Breitst. 0 kubische Formen 

1. Material: _ 

2. Bearbeitung: Allseitig ---=::--:----,-- _ 

Dreiseitig (mit Ansichtsfläche) _ 
Ansichtsfläche mit Randschlag _ 
Seitenflächen _ 
Rückseite ----="...-__---,-- _ 

Sockel? - ja 0, nein 0 - Material _ 

3. Die Fundamentierung erfolgt 
o bis zur Grabsohle 
0 

0 mit Betonklotz 
_ 

Der Unterzeichner versichert, daß das Grabmal nach den 
allgemein anerkannten Regeln des Handwerks fundamentiert 
und so befestigt wird, daß es dauerhaft standsicher ist. Als 
allgemein anerkannte Regeln des Handwerks gelten auch 
die Richtlinien des Bundesinnungsverbandes des Deutschen 
Steinmetz-, Stein- und Holzbildhauerhandwerks für das 
Fundamentieren und Versetzen von Grabdenkmälern und 
Einfassungen für Grabstätten. 

Name und Anschrift des zugelassenen Gev-.erbetreibenden 

Datum u. Unterschrift des zugelassenen Gewerbetreibenden 

o Der Antrag wrd genehmigt we beantragt. .. 
o Der Antrag wird genehmigt mit nachstehenden Anderungen: 
o Der Antrag wrd abgelehnt.
 
Der Antrag ist gebührenplichtig 0 ja 0 nein.
 

Die Gebühr beträgt nach der Friedhosqebührensatzunq 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gestaltung der Schrift, der Ornamente und SJIlbole: 

o Erhaben mm 
o frei auf der Fläche o umnutet 
o frei im Feld o in der Zeile 
o Mattschliff o poliert 

o Vertieft 
Art der Vertiefung: 0 Flachnut 0 Keilnut 
Farbe: 0 Natur 

o Metall 
o Bronzebuchst. 0 Bleiintarsien 

(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

Als Nutzungsberechtigter der o.a. Grabstätte beantrage ich 
die Genehmigung zur Aufstellung/ Nachbeschriftung/ 
Umgestaltung des Grabmals. Die für die Genehmigung 
entstehenden Gebühren nach der Friedhofsgebührensatzung 
werde ich übernehmen. Mir ist bekannt, daß ich für die 
Standsicherheit des Grabmals verantw:Jrtlich bin. 

Name und Anschrift des Auftraggebers/der Auftraggeberin 

Datum u. Unterschrift des Auftraggebers/der Auftraggeberin 

_ 

DM/Euro. 

Gegen diese Entscheidung ist der V\lderspruch zulässig. Der Widerspruch ist bei _
 
(hier ist der Friedhofsträger mit vollständiger Anschrift anzugeben, von dem oder in dessen Auftrag der Bescheid erlassen wird)
 
schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift zu erklären.
 
Die Frist für die Einlegung des Widerspruchs beträgt einen Monat. Sie beginnt mit Ablauf des Tages, an dem dieser Beschod als
 
bekanntgegeben gilt. Bei Zusendung durch einfachen Brief gilt die Bekanntmachung mit dem dritten Tag nach Aufgabe zur Post
 
als bewirkt, es sei denn, daß der Bescheid nicht oder Zl einem späteren Zeitpunkt :aJgegangen ist.
 

Ort und Datum 

EV.-Luth. Kirchengemeinde _ 

Unterschrift 
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(Rückseite des Grabmalantrages) 
Maßstab 1:10 

Die Zeichnung muß enthalten: 

Vorder- und Seitenansicht sowie Grundriß mit eingeschriebenen Höhen-, Breiten- und
 
Stärkenmaßen.
 
Wortlaut und Plazierung der Inschrift, der Ornamente und Symbole unter Angabe
 
der Form und der Anordnung.
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Anhang 5 k 

Urkunde 
über die Errichtung einer nichtrechtsfähigen Stiftung 

Präambel 

Der Unterzeichner / Die Unterzeichnerin 

Name, Vomame _ 

Anschrift 

will sicherstellen, daß die in Ziffer 1 genannte Grabstätte gepfiegt wird. Um dieses Ziel 
zu erreichen, wird eine Stiftung eingerichtet. 

Im einzelnen bestimme ich: 

1.	 Ich werde das Kapital, das zur Pflege der Grabstätte _ 

auf dem Friedhof voraussichtlich erforderlich ist, in 

Höhe von DM/Euro (in Worten: _ 

Deutsche Mark/Euro) innerhalb einer Woche nach Unterzeichnung dieser Ur

kunde auf das Konto Nr. bei der Evangelischen Darlehnsgenossen

schaft eG, Kiel (BLZ 210 602 37) einzahlen. Das Konto trägt die Bezeichnung 

"Stiftungskonto Eigentümer des Vermögens wird der 

Ev.-Luth. Kirchenkreis (im folgenden "Kirchenkreis" 

genannt). 

2.	 Vollmacht und Verwaltungsrecht über das Konto gemäß Ziffer 1 hat allein der 
Kirchenkreis, dem Rechte und Pflichten des Stiftungsträgers obliegen. Er hat 
auch die steuerlichen Pflichten dieser nichtrechtsfähigen Stiftung zu erfüllen. 

3.	 Der Kirchenkreis schließt kraft seiner Vollmacht 

o nach Errichtung der Stiftung
 
o
 am ~--:;--.,..,---;---;-c,..,--,----.,... o	 zum Zeitpunkt des Ablebens des Stifters 

mit der Ev-Luth. Kirchengemeinde _ 

dem Ev. Luth. Kirchengemeindeverband _ 

einen Dauergrabpfiegevertrag mit eirmr Laufzeit von __ Jahren. Die jährlichen 
Leistungen des Friedhofs sind in der beigefügten Kostenaufstellung zu dieser 
Urkunde aufgeführt. 

4.	 Nach meinem Tod fällt das Guthaben weder in meinen Nachlaß noch in das 
Vermögen des Auftragnehmers aus dem Grabpflegevertrag. Die Erträge des 
Guthabens werden ausschließlich dem Stiftungskonto gutgeschrieben und - wie 
auch das Kapital - ~ur zur Zahlung der Grabpflegeleistungen, angemessener 
Verwaltungs- und Uberwachungsgebühren und möglicherweise anfallender 
Steuem verwendet. Alle Zinsen, die dem Stiftungskonto gutgeschrieben werden, 
dienen auch dem Auffangen von Kostensteigerungen und für die Begleichung 
unvorhersehbarer Leistungen an der Grabstätte. 

5.	 Der Kirchenkreis soll im Rahmen der verfügbaren Mittel der Stiftung sicher
stellen, daß Kapital und Erträge des Stiftungs kontos ausreichen, um die Grab
pfiege in der vereinbarten Vertragslaufzeit ordnungsgemäß durchzuführen. Der 
Kirchenkreis ist berechtigt, für den Fall, daß der Grabpfleger nicht mehr willens 
oder in der Lage ist, die Grabpfiege auszuführen oder daß die Leistungen durch 
ihn nicht ordnungsgemäß erbracht werden, den Grabpfiegevertrag zu kündigen 
und einen Grabpfiegevertrag mit einer anderen Friedhofsgärtnerei abzuschlie
ßen. 
Dem Kirchenkreis obliegt die Überwachung der gärtnerischen Pflegearbeiten. 

6.	 Der Kirchenkreis sorgt für eine gesonderte Kontenführunq und trennt das von mir 
errichtete Stiftungskonto von seinem übrigen Vermögen. Er sorgt dafür, daß die 
Zinsen dem Konto gutgebracht werden und nur die vereinbarungsgemäß in 
Rechnung gestellten Beträge für die ordnungsgemäße Grabpfiege und Kosten 
der Verwaltung und Überwachung aus dem Konto entnommen werden. 

7.	 ist nach Ablauf des Dauergrabpflegevertrages auf dem Stiftungskonto ein 
Guthaben vorhanden, so ist es 

o dem Friedhof der EV.-Luth. Kirchengemeinde _ 

Oder Ev.-Luth, Kirchengemeinde / dem Ev-Luth, Kirchengemeindeverband 

zu übertragen. Nach Erfüllung aller Aufgaben ist das Stiftungskonto zu löschen. 
Damit ist die Stiftung beendet. 

8.	 Die Rechte und Pflichten aus dieser Urkunde sind auf den Rechtsnachfolger des 
Kirchenkreises zu übertragen. 

_________ den _ 

Unterschrift des Stifters I der Strttertn 

_ " den _
 

Ev.-Luth. KIrchenkreis _
 

Unterschrift(en) des Stiftungsträgers L.S
 

Anlagen: Kostenaufstellung zur Ermittlung des Stittunqskapitale. Entwurf des Grabpflegevertrages
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Anlage zur Stiftungsurkunde 
und zum Grabpflegevertrag 

Kostenaufstellung 
zur Ermittlung des Stiftungskapitals für die Sicherstellung der Grabpflege 

Für die Dauerunterhaltung der Grabstätte _
 

auf dem Friedhof, Grabart: Wahl-, Reihen-, Urnen-Grab1)
 

Größe =__m x __m ( Grabbreite/n)
 

Abt./Feld Reihe Nr. für Jahre
 

Nutzungsberechtigter: Herr/Frau _
 

Wohnung: _
 

Die Grabstätte wurde erworben/wiedererworben am: _
 

Die Nutzungszeit läuft bis zum _
 

Beschreibung der Grabanlage (gärtnerische Anlage): _
 

I. Unterhaltungskosten pro Jahr (Teilleistung) 

1.	 Gärtnerische Pflege ____DM 
___DM2.	 Frühjahrsbepflanzung 

3. Sommerbepflanzung	 ___,DM 

4. Totensonntag	 ___DM 

5. Winterabdeckung mit Tannengrün	 ___DM 
6.	 Blumen, Kränze, Schalen usw. 

zu besonderen Gedenktagen ___,DM 

7. Sonstiges	 ___DM 
8.	 Ersatz eingegangener Pflanzen 

und Wildschadenbeseitigung ___DM 
9.	 Verwaltungskosten ab Beginn 

der Grabpflege pro Jahr ___DM 

Unterhaltungskosten - Teilleistung

pro Jahr DM
 

11. Sonderkosten (Teilleistungen) 

1.	 Notwendige gärtnerische Arbeiten 
vor Übernahme des Grabes in eine 
Dauerpflege/Neuanlage. Überholunq 
der gärtnerischen Anlage DM 

2.	 Erneuerung der gärtnerischen Anlage 
__mal in der Vertragszeit 
(alle 5/8/10 Jahre)". Für eine 
Erneuerung __DM, insgesamt ___DM 

3.	 Weitere Beisetzungen auf dem Grab 
Ja/Nein mal. Sonderkosten für 
die gärtnerische Neugestaltung, je 
Beisetzung __DM, insgesamt ___DM 

4.	 Beseitigung von Einsenkschäden 
mal, für 1 Einsenkschaden 

__ DM, insgesamt ___DM 

Ubertrag:	 ___DM 

5.	 Kosten des Abräumens und der 
Entsorgung des Grabmals sowie 
sonstiger baulicher Anlagen ___DM 

Sonderkosten für Teilleistungen	 DM 

111. Unterhaltungskosten für vereinbarte Laufzeit 
(Kosten pro Jahr 
_____mal 
Sonderkosten 
(nach AufstellungZiff

Zwischensumme 

er 11) 

DM) 
DM 

___DM 

___DM 

Zuschlag: __ % ___DM 

Stiftungskapital DM 

IV. 
Erhöhen sich die Teilleistungen der Ziffern I und II durch 
Kostensteigerungen nach Berechnungen des Friedhofsträ
gers, so gelten diese erhöhten Teilleistungen als verein
bart. Die Kostensteigerungen werden erbracht aus den 
Zinsen des Stiftungskapitals. 

V. 
Diese Kostenaufstellung wurde am --,--__--,--:---,--::__ 
mit dem Stifter/der Stifterin 1) besprochen und ist Bestand
teil der Stiftungsurkunde. 

(Unterschrift des Stifters/der Stifterin) 

(Unterschrift der Friedhofsverwaltung) 
zu übertragen:	 ___DM 

1) nicht Zutreffendes bitte streichen 

Hinweis: Ab 1.1.2002 sind die DM-Beträge in Euro anzugeben. 
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Anhang 51 

Zwischen 

dem EV.-Luth. Kirchenkreis _~-=_---,- . als Stiftungsträger 
der nichtrechtsfähigen Stiftung (Stiftungskonto ) 
- nachstehend "Kirchenkreis" genannt 

und 

der Ev-Luth. Kichengmeinde _ 

dem Ev.-Luth. KirchengemeindevertJand _ 
- nachstehend "Auftragnehmer" genannt 

wird folgender 

Grabpflegevertrag 
geschlossen: 

§ 1 
Der Auftragnehmer verpfiichtet sich zu den in der Anlage zu diesem Vertrag aufgeführ
ten jährlichen Leistungen und Sonderleistungen auf der Grabstätte des 
Friedhofs 

§2 
Dieser Grabpfiegevertrag wird für die Dauer von __Jahren geschlossen. Die Laufzeit 
dieses Vertrages beginnt 
o sofort 
o am __---,----,-_---,---=-=_
o mit dem Ableben des Stifters I der Stifterin. 

§3 
Über die Leistungen erteilt der Auftragnehmer jährlich mindestens eine spezifizierte 
Rechnung an den Kirchenkreis "Stiftungskonto ". Der 
Kirchenkreis wird die Rechnung nach Überprüfung sofort begleichen. 

§4 
Der Auftragnehmer kann die Leistungen einschränken oder einstellen. wenn die finan
ziellen Mittel der errichteten Stiftung nicht mehr ausreichen. Der Kirchenkreis darf über 
den Stand des Stiftungs kontos Auskunft an den Auftragnehmer erteilen. 

§5 
Der Grabpflegevertrag kann von beiden PaFteien nur bei Vorliegen eines wichtigen 
Gnundesgekündigt werden. Ein wichtiger Gnundliegt insbesondere dann vor, wenn eine 
der Parteien ihre vertraglichen Venpflichtungen trotz Mahnung und Fristsetzung nicht 
erfüllt. Ein wichtiger Gnund liegt auch vor, wenn der Auftragnehmer zukünftig Grabpfie
geleistungen nicht erbringen kann. 

Die Kündigungsfrist beträgt drei Monate zum nächsten Quartalsschluß Für die Ein
haltung der Kündigungsfrist ist der Zugang der Kündigung maßgeblich. Die Kündigung 
hat schriftlich zu erfolgen. 

Endet der Grabpfiegevertrag durch Kündigung, so kann der Auftragnehmer die bis zum 
Ende des Grabpfiegevertrages ordnungsgemäß erbrachten Grabpflegeleistungen dem 
Kirchenkreis als Stiftungsträger in Rechnung stellen. Der Kirchenkreis ist nach dem 
Ende des Grabpflegevertrages berechtigt. einen Grabpflegevertrag mit einer anderen 
Friedhofsgärtnerei abzuschließen. 

§6 
Der Auftragnehmer hat Kenntnis von der errichteten nichtrechtsfähigen Stiftung für die 
Grabpflege. 

________, den _ 

Ev-Luth. Kirchenkreis _ 
als Stiftungsträger 

LS. 
Unterschrift( en) 

_________. den _ 

Ev-Luth. Kirchengemeinde _ 

Ev.-Luth. Kirchengemeindeverband _ 

als Auftragnehmer 

L.S. 
Unterschrift(en) 

Anhang 5 m 

Muster für die Zulassung eines Gewerbetreibenden für 
gewerbliche Arbeiten auf dem Friedhof 

Absender Ort, Datum 

An die 
Gewerbetreibende bzw. 
den Gewerbetreibenden 
(Name, Anschrift) 

Betreff: ZaUUf,adSeSmunF9rl'efUdrh.o7'f 
_ 

(Bezeichnung der gewerblichen Tätigkeit) 
(genaue Bezeichnung) 

Bezug: Ihr Antrag vom _ 

Sehr geehrte{r) Frau/Herr 

auf Ihren Antrag erteilen wir Ihnen gemäß § 6 Abs. 1 der Fnedhofssatzung ab die Zulassung 
für (Bezeichnung der gewerblichen Tatlgk~dem Friedhof 

Die Zulassung ist an die Person des --:- ,,--- (Berufsbezeichnung)" 

(Vor- und Zuname)" gebunden. 

Wir fügen diesem Bescheid die Friedhofssatzung zu Ihrer Kenntnisnahme bei und weisen Insbesondere 
auf § 6 Abs. 2 hin. Danach sind Sie verpflichtet, dem Kirchenvorstand der Ev.-Luth. Kirchengemeinde 

einen eventuellen Fortfall der Voraussetzungen fur die Zulassung unver
zLiglich anzuzeigen 

Außerdem machen wir aufmerksam auf § 6 Abs. 4 der Friedhofssatzung (Beachtung der Friedhofssat
zung und der dazu ergangenen Regelungen sOWIeHaftung für verursachte Schäden) Den Nachweis einer 
ausreichenden Haftpflichtversicherung bitten wir durch Vorlage einer Kopie der Police für die Betriebshaft
pflichtversicherung zu erbringen. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid ISt der Widerspruch zulässig. Der Widerspruch ISt bei dem Kncnenvorstand der 
Ev-Luth. Kirchengemeinde (mit vcltstanoiqer Anschrift) schriftlich emzurechen oder 
zur Niederschrift zu erklären 

Die Frist für die Einlegung des Widerspruchs beträgt einen Monat. Sie beginnt mir Ablauf des Tages. an 
dem Ihnen dieser Bescheid als bekanntgegeben gilt. Bel Zusendung durch einfachen Brief gilt die 
Bekanntmachung mit dem drillen Tag nach Aufgabe zur Post als bewirkt. es sei denn, daß Ihnen dieser 
Bescheid nicht oder zu einem spateren Zeitpunkt zugegangen ist 

Mit freundlichen Grüßen 

(Unterschrift/en) 

1) z B. Gärtnermetsters. Stemmetzrnersters Bestatters 
2) Dieser Satz entfällt, wenn die Zulassung direkt der Person des Gewerbetreibenden und nicht einer 

Firma erteilt wird. 

Anlage: Kostenaufstellung 



Satzung des Kirchenkreises Angeln

Die nachstehend abgedruckte zweite Satzung zur Ände-
rung der Satzung des Kirchenkreises Angeln ist vom Nordel-
bischen Kirchenamt mit Schreiben vom 17. August 2000 ge-
mäß Artikel 38 Buchstabe p der Verfassung genehmigt wor-
den.

Kiel, den 17. August 2000

Nordelbisches Kirchenamt

Im Auftrag

B a l l h o r n

Az. 10 KK Angeln – R 1

*

Zweite Satzung zur Änderung
der Satzung des Kirchenkreises Angeln

Vom 10. August 2000

Die Kirchenkreissynode des Ev.-Luth. Kirchenkreises An-
geln hat aufgrund von Artikel 30 Abs. 1 Buchstabe h der Ver-
fassung der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche die folgende Sat-
zung beschlossen:

Artikel 1

Die Satzung des Kirchenkreises Angeln vom 21. November
1980 (GVOBl. 1981, S. 3), zuletzt geändert durch die Satzung
vom 22. November 1984 (GVOBl. 1985, S. 89), wird wie folgt
geändert:

Nach § 5 wird folgender § 5 a eingefügt:

,,§ 5 a
Kirchengemeindliche Zusammenarbeit

(1) Auf der Grundlage des Artikels 9 Abs. 1 Satz 3 der Ver-
fassung der Nordelbischen Kirche haben die Kirchengemein-
den zu prüfen, ob sie mit benachbarten Kirchengemeinden
oder anderen beteiligten kirchlichen Körperschaften nach
Maßgabe der Artikel 57, 58 und 58 a der Verfassung der Nor-
delbischen Ev.-Luth. Kirche zusammenarbeiten wollen. Über
den Verlauf und das Ergebnis der Prüfung ist dem Kirchen-
kreisvorstand zu berichten.

(2) Ein Vertrag über

1. die Bildung einer Aufgabengemeinschaft nach Artikel 57
der Verfassung,

2. die Aufgabendelegation nach Artikel 58 der Verfassung
oder

3. die Auftragsverwaltung nach Artikel 58 a der Verfassung

muß Regelungen über die anteilige Finanzierung der Kosten
enthalten. Er bedarf der Genehmigung durch den Kirchen-
kreisvorstand.”

Artikel 2

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung im
Gesetz- und Verordnungsblatt der Nordelbischen Ev.-Luth.
Kirche in Kraft.

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt.

Kappeln, den 10. August 2000

gez. Ulrich (l.s.) gez. Peters
Vorsitzender des Mitglied des 

Kirchenkreisvorstandes Kirchenkreisvorstande

Bekanntgabe neuer Kirchensiegel

Die Einführung des nachstehend abgedruckten Kirchensie-
gels ist durch das Nordelbische Kirchenamt genehmigt wor-
den.

Kiel, den 5. September 2000

Nordelbisches Kirchenamt

Im Auftrag

Bal lhorn

Az.: 9153 – Johannes Eidelstedt – R 1

Ev.-Luth. Johannes-Kirchengemeinde Eidelstedt,
Kirchenkreis Niendorf

Die Umschrift des Kirchensiegels lautet:
,,EV.-LUTH. JOHANNESKIRCHENGEMEINDE EIDELSTEDT ”

Bekanntmachungen

*

Die Einführung des nachstehend abgedruckten Kirchensie-
gels ist durch das Nordelbische Kirchenamt genehmigt wor-
den.

Kiel, den 30. August 2000

Nordelbisches Kirchenamt

Im Auftrage

Bal lhorn

Az.:  9153 – KGV Verwaltungszentrum Stormarn – R 1

Ev.-Luth. Kirchengemeindeverband Kirchliches Verwal-
tungszentrum Stormarn, Kirchenkreis Stormarn

Die Umschrift des Kirchensiegels lautet:
,,EV.-LUTH. KIRCHENGEMEINDEVERBAND KIRCHL.
VERW. ZENTR. STORMARN”

*
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Bekanntgabe der Prüfungskommission für die Zweite
Theologische Prüfung

im Frühjahr 2001

Das Theologische Prüfungsamt hat nachstehend aufgeführ-
te Damen und Herren in die Prüfungskommission für die
Zweite Theologische Prüfung im Frühjahr 2001 berufen (Än-
derungen vorbehalten):

Bischof Dr. Knuth (Vorsitzender)
Bischof Kohlwage
OKR Dr. Ahme
Propst Dr. Green
Pastor Hirsch-Hüffel
Oberkirchenrat Dr. Höcker
Propst Ulrich
Pastor Bode
Propst Dipl.-Päd. Bohl
Direktor Dr. habil. Hammerich
Oberkirchenrat Triebel
Pröpstin Dr. Dr. Gelder
Pastor Dr. Gundlach
Hauptpastor Dr. Mohaupt
Pröpstin Dr. Schwinge
Pastor Gerke
Pastor Prof. Kirsch
Pastorin Lammer
Oberkirchenrat Dr. Nase
Hauptpastor Adolphsen
Hauptpastor Dr. Ahuis
Pastor Dr. Bergemann
Pastor Dr. Dabelstein
Pastor Kiene
Propst Dr. Melzer
Oberkirchenrätin Rohrandt
Direktor Dr. Wietzke
Pastor Heik
Direktor Dr. Schweda
Direktor Ziegler

Die mündlichen Prüfungen finden am 26. und 27. März
2001 im Nordelbischen Kirchenamt in Kiel statt.

Theologisches Prüfungsamt

Im Auftrage

Dr .  Ahme

Az.: 2135 F 01 A II/A3

Die Einführung des nachstehend abgedruckten Kirchensie-
gels ist durch das Nordelbische Kirchenamt genehmigt wor-
den.

Kiel, den 16. August 2000

Nordelbisches Kirchenamt

Im Auftrag

Bal lhorn

Az.: 9153 – Philippus und Rimbert – R 1

Kirchenkreis Stormarn

Die Umschrift des Kirchensiegels lautet:
,,EV.-LUTH. KIRCHENGEMEINDE PHILIPPUS UND RIM-
BERT”

Verlust eines Kirchensiegels

In der Bugenhagengemeinde Nettelnburg, Kirchenkreis
Alt-Hamburg, ist durch Einbruchdiebstahl der einzige Siegel-
stempel verloren gegangen. Das nachstehend abgebildete Kir-
chensiegel wird hiermit nach § 19 Abs. 1 Siegelordnung außer
Geltung gesetzt.

Die Umschrift lautet ,,EV. LUTH. GEMEINDE NETTELN-
BURG”.

Kiel, den 8. September 2000

Nordelbisches Kirchenamt

Im Auftrag

Bal lhorn
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Pfarrstellenausschreibungen
der Landeskirchen Nordelbiens, Mecklenburgs und Pommerns

In der Kirchengemeinde Gudow im Kirchenkreis Herzog-
tum Lauenburg ist die Pfarrstelle zum 01.04.2001 mit einer Pa-
storin oder einem Pastor zu besetzen.

Die Besetzung erfolgt durch Berufung des Kirchenpatrons.

Die Kirchengemeinde zählt 1.700 Glieder. Darin einge-
schlossen ist eine Kapellengemeinde, in der monatlich und zu
Festtagen Gottesdienste gehalten werden. Außerdem ist eine
Rehabilitationsklinik in Lehmrade seelsorgerlich zu betreuen.
Gudow ist eine konservativ geprägte Gemeinde mit einem
reichen gottesdienstlichen Leben. Jeden Sonntag wird das
Abendmahl gefeiert. Gudow hat eine schöne 800-jährige Kir-
che, ein gutes und geräumiges Pastorat mit Konfirmanden-
saal und Teeküche sowie eine ausgebaute ehemalige Pfarr-
scheune für Gemeindeveranstaltungen.

Von dem zukünftigen Pastor oder der zukünftigen Pastorin
der Kirchengemeinde wird die Bereitschaft zur Zusammenar-
beit mit den Kommunen sowie mit den Vereinen im Bereich
des Kirchspiels erwartet.

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Le-
benslauf sind zu richten an den Herrn Propst des Kirchenkrei-
ses Herzogtum Lauenburg, Am Markt 7, 23909 Ratzeburg.

Weitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen.
Auskünfte erteilen der Kirchenpatron, Herr Detlev von
Bülow, Gutsallee 1, 23899 Gudow, der Vorsitzende des Kir-
chenvorstandes, Herr Pastor Peter Helms, Hauptstraße 20,
23899 Gudow, Tel. 0 45 47/2 91, und Herr Propst Peter
Godzik, Am Markt 7, 23909 Ratzeburg, Tel. 0 45 41/88 93 11.

Ablauf der Bewerbungsfrist: Sechs Wochen nach Erschei-
nen dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes.

Az.: 20 Gudow – P 2

Die Ev.-Luth. Thomas-Kirchengemeinde Kiel-Mettenhof
sucht

eine Kirchenmusikerin/einen Kirchenmusiker
zum 2.01.2001

(B-Kirchenmusiker/in-Stelle 75 %).

Die innerhalb dieser Arbeitszeit von der Kirchenmusike-
rin/dem Kirchenmusiker wahrzunehmenden Aufgaben wer-
den im einzelnen durch eine örtliche Dienstanweisung festge-
legt.

Der Verein zur Förderung der Kirchenmusik am Birgitta-
Thomas-Haus unterstützt die kirchenmusikalische Arbeit an
unserem ökumenischen Gemeindezentrum mit einer gemein-
samen Kirche, die über eine Führer-Orgel Bj. 1983 mit 26 Re-
gistern verfügt.

Die Stelle umfaßt folgende Aufgaben:

– musikalische Gestaltung der evangelischen Gottesdienste

– Weiterführung und Ausbau der ökumenischen Chrorar-
beit mit Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern

– Instrumentalgruppen.

Die Stelle ist zunächst auf 5 Jahre befristet. Eine Weiterbe-
schäftigung nach diesem Zeitraum ist möglich.

Die Vergütung richtet sich nach KAT-NEK.

Schriftliche Bewerbungen sind bis zum 27.10.2000 zu rich-
ten an den Vorsitzenden des Kirchenvorstandes der Ev.-Luth.
Thomas-Kirchengemeinde Pastor Manfred Wilde, Skandina-
viendamm 350, 24109 Kiel. Telefonische Anfragen bei Pastor
Willi Schorr, Telefon: 0431/52 84 70.

Az.:  0–Thomas/Kiel-Mettenhof – T III/T 1

*

Stellenausschreibungen

In den Ev.-Luth. Kirchengemeinden Neukirchen und Ma-
lente, Kirchenkreis Eutin, ist die Stelle 

einer Diakonin/eines Diakons
oder einer Mitarbeiterin/eines Mitarbeiters

mit vergleichbarer Ausbildung 

mit abgeschlossenem Anerkennungsjahr zum 1. Januar 2001
zu besetzen.

Arbeitsschwerpunkte:

– Verantwortliche Leitung der Kinder- und Jugendarbeit in
Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Jugendausschuß

– Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen-/Mitarbeitergewinnung

– Durchführung von Freizeiten

– Mitgestaltung von Gottesdiensten und Gemeindeveran-
staltungen

– Begleitung der bestehenden TEN-SING-Arbeit

– Arbeit mit jungen Familien

– Planung und Durchführung der Kindergottesdienste

– Bereitschaft zur übergemeindlichen Zusammenarbeit in-
nerhalb des Kirchenkreises

Die beiden Kirchengemeinden haben ca. 9.000 Gemeinde-
glieder.

Die Vergütung erfolgt nach dem KAT-NEK.

Bewerbungen sind bis zum 31. Oktober 2000 zu richten an
den Kirchenvorstand der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Neukir-
chen, Hauptstr. 22, 23714 Neukirchen.

Auskünfte erteilt Pastor Ludwig Rückheim, Tel. 0 45 23/22 04.

Az.: 30 – Neukirchen – E 2
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Personalnachrichten

Ordin ier t :

Am 12.06.2000 der Vikar Thorsten Wiese .

Ernannt :

Mit Wirkung vom 01.09.2000 der Pastor Martin Anderson ,
Kiel, zum Pastor der 4. Pfarrstelle der Thomas-Kirchenge-
meinde Kiel Mettenhof, Kirchenkreis Kiel

Mit Wirkung vom 01.09.2000 der Pastor Wolfgang Matko,
Oldenburg, zum Pastor der 3. Pfarrstelle der Kirchenge-
meinde Lauenburg, Kirchenkreis Herzogtum Lauenburg

Mit Wirkung vom 01.09.2000 die Pastorin z. A. Regina Nitz ,
Neumünster, bei gleichzeitiger Begründung eines Dienst-
verhältnisses als Pastorin auf Lebenszeit zur Nordelbi-
schen Ev.-Luth. Kirche zur Pastorin der 2. Pfarrstelle der
Anschar-Kirchengemeinde Neumünster, Kirchenkreis
Neumünster.

Mit Wirkung vom 01.09.2000 der Pastor Dr. Christian
Ottemann, Lauenburg zum Pastor der 2. Pfarrstelle der
Kirchengemeinde Oldenburg, Kirchenkreis Oldenburg.

Mit Wirkung vom 01.12.2000 der Pastor Dr. Hans-Joachim
Ramm, Neumünster-Boostedt, zum Pastor der 1. Pfarr-
stelle der Kirchengemeinde Kropp, Kirchenkreis Schles-
wig.

Vom Bundesministerium der Verteidigung mit Wirkung vom
17.07.2000 auf die Dauer von 6 Jahren der Pastor Christian
Sievers , Kiel, unter Berufung in das Bundesbeamtenver-
hältnis auf Zeit zum Militärpfarrer für den Dienstposten
des Evangelischen Standortpfarrers Kiel

Mit Wirkung vom 01.10.2000 die Pastorin z.A. Luise S tr i -
brny de  Estrada , Kiel, bei gleichzeitiger Begründung
eines Dienstverhältnisses als Pastorin auf Lebenszeit zur
Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche zur Pastorin der 2. Pfarr-
stelle der Matthias-Claudius-Kirchengemeinde Kiel-
Suchsdorf, Kirchenkreis Kiel

Mit Wirkung vom 01.10.2000 der Pastor Martin Ulr ich ,
Hamburg, zum Pastor der 1. Pfarrstelle der Kirchenge-
meinde der Wichernkirche zu Hamburg-Hamm, Kirchen-
kreis Alt-Hamburg – Bezirk Süd/Ost –

Mit Wirkung vom 01.09.2000 der Pastor Matthias Voß,
Segeberg, im Rahmen seines privatrechtlichen Dienstver-
hältnisses zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche zum Pastor
der 1. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Segeberg, Kirchen-
kreis Segeberg.

Bestät igt :

Mit Wirkung vom 01.06.2001 die Wahl der Pastorin z.A.
Gabriela Glombik , Hamburg, bei gleichzeitiger Begrün-
dung eines Dienstverhältnisses als Pastorin auf Lebenszeit
zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche zur Pastorin der
3. Pfarrstelle der Gnaden-Kirchengemeinde Hamburg-
Lohbrügge, Kirchenkreis Stormarn – Bezirk Reinbek-Bille-
tal –

Mit Wirkung vom 01.09.2000 die Wahl des Pastors z. A. Dirk
Homrighausen, Eckernförde, bei gleichzeitiger Be-
gründung eines Dienstverhältnisses als Pastor auf Lebens-
zeit zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche zum Pastor der
2. Pfarrstelle der Kirchengemeinde St. Nicolai Eckernför-
de, Kirchenkreis Eckernförde.

Der Propst Dr. Otto-Uwe Kramer  im Amt des Propstes des
Kirchenkreises Oldenburg auf Grund seiner von der
Kirchenkreissynode am 21.06.2000 erfolgten Wiederwahl
über den 31.08.2000 hinaus für eine 2. Amtsperiode von
weiteren 10 Jahren

Mit Wirkung vom 01.09.2000 die Wahl des Pastors z. A. Walter
Stöber , Hamburg, bei gleichzeitiger Begründung eines
Dienstverhältnisses als Pastor auf Lebenszeit zur Nordel-
bischen Ev.-Luth. Kirche zum Pastor der 2. Pfarrstelle der
Kirchengemeinde Alt-Rahlstedt, Kirchenkreis Stormarn –
Bezirk Wandsbek-Rahlstedt –.

Mit Wirkung vom 01.09.2000 bis einschließlich 31.12.2001 die
vom Vorstand der Ev.-Luth. Diakonissenanstalt Alten
Eichen erfolgte Berufung des Pastors Jürgen Wisch ,
bisher in Eckernförde, in das Amt eines Theologischen
Referenten für Religionspädagogik in der Ev. Fachschule
für Sozialpädagogik Alten Eichen (3. Pfarrstelle der
Ev.-Luth. Diakonissenanstalt Alten Eichen) bei gleichzei-
tiger Beurlaubung für die Übernahme dieses Dienstes.

Berufen :

Mit Wirkung vom 01.10.2000 auf die Dauer von 4  Jahren bis
einschließlich 31.03.2005 der Pastor Thomas Heik , Kiel,
zum Pastor der Pfarrstelle des Kirchenkreises Eckernförde
für das Ev. Eckernförde Programm.

Mit Wirkung vom 01.08.2000 auf die Dauer von 5 Jahren die
Pastorin Lenore Kle iner t -Hol fe lder , Hamburg, zur
Pastorin der Pfarrstelle des Kirchenkreises Alt-Hamburg
für Seelsorge im Pflegeheim Oberaltenallee

Eingeführt :

Am 02.09.2000 der Pastor Jens-Otto Jensen als Pastor in die
2. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Barmstedt, Kirchen-
kreis Rantzau.

Am 22.08.2000 die Pastorin Lenore Kle iner t -Hol fe lder  als
Pastorin in die Pfarrstelle des Kirchenkreises Alt-Ham-
burg für Seelsorge im Pflegeheim Oberaltenallee

Am 16.04.2000 die Pastorin Wiebke Meers  als Pastorin in die
3. Pfarrstelle der Markus-Kirchengemeinde Hohenhorst
Rahlstedt-Ost, Kirchenkreis Stormarn – Bezirk Wandsbek-
Rahlstedt –

Am 13.08.2000 die Pastorin Bettina v .  Thun als Pastorin in
die 3. Pfarrstelle der Michaelis-Kirchengemeinde Ham-
burg-Neugraben, Kirchenkreis Harburg.

Am 27.08.2000 der Pastor Matthias Voß als Pastor in die
1. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Segeberg, Kirchenkreis
Segeberg.

Beauf tragt :

Mit Wirkung vom 01.11.2000 die Pastorin im Probedienst
Barbara Neuber t  im Rahmen ihres privatrechtlichen
Dienstverhältnisses (Angestelltenverhältnis) zur Nordel-
bischen Ev.-Luth. Kirche mit der Verwaltung der 2. Pfarr-
stelle der Kirchengemeinde Schwarzenbek, Kirchenkreis
Herzogtum Lauenburg.

Mit Wirkung vom 01.09.2000 die Pastorin im Probedienst
Sybille Pa jonk im Rahmen ihres privatrechtlichen
Dienstverhältnisses (Angestelltenverhältnis) zur Nordel-
bischen Ev.-Luth. Kirche in einem eingeschränkten Dienst-
verhältnis – 75% – mit der Verwaltung der 3. Pfarrstelle
der Kirchengemeinde Philippus und Rimbert, Kirchen-
kreis Stormarn – Bezirk Reinbek-Billetal
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Mit Wirkung vom 31.08.2000 der Pastor im Probedienst Timo
Steffan von Somogyi -Erdödy im Rahmen seines
privatrechtlichen Dienstverhältnisses (Angestelltenver-
hältnis) zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der
Dienstleistung in der Kirchengemeinde Bad Bramstedt,
Kirchenkreis Neumünster.

Mit Wirkung vom 01.12.2000 der Pastor z. A. Thorsten Wiese
unter Begründung eines Dienstverhältnisses auf Probe zur
Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der Verwaltung der
Pfarrstelle der Kirchengemeinde Nordstrand-Odenbüll,
Kirchenkreis Husum-Bredstedt.

Mit Wirkung vom 01.09.2000 der Pastor im Probedienst Ingo
Zipkat  unter Begründung eines privatrechtlichen einge-
schränkten – 50 % – Dienstverhältnisses (Angestelltenver-
hältnis) zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der
Dienstleistung im Kirchenkreis Eutin – Kirchengemeinde
Bosau.

Eingeste l l t :

Vom Bundesministerium der Verteidigung mit Wirkung vom
01.11.2000 der Pastor John Karsten Krumm, Großenbro-
de, in den Dienst der Militärseelsorge für den Dienstposten
des Evangelischen Pfarrers bei der Universität der Bundes-
wehr Hamburg (zunächst Erprobungszeit im Angestell-
tenverhältnis des Bundes).

Beur laubt :

Mit Wirkung vom 01.09.2000 bis einschließlich 09.06.2003 die
Pastorin Britta Gut jahr , Hamburg, gem. § 72 Abs. 2 des
Pfarrergesetzes der VELKD

Mit Wirkung vom 01.11.2000 der Pastor Andreas Rüß,
Henstedt-Ulzburg, für die Übernahme der Pfarrstelle
Altenkirchen auf Rügen in der Pommerschen Ev. Kirche.

Fre iges te l l t :

Mit Wirkung vom 17.07.2000 auf die Dauer von 6 Jahren der
Pastor Christian Sievers , Kiel, für den hauptamtlichen
Dienst in der Militärseelsorge

Entlassen:

Mit Wirkung vom 01.09.2000 die Pastorin im Probedienst
Kirstin Mewes-Goeze  zwecks Übertritt in den Dienst
der Pommerschen Evangelischen Kirche

In  den Wartes tand verse tz t :

Mit Wirkung vom 01.10.2000 der Pastor Martin Barkowski ,
Hamburg

Mit Wirkung vom 01.10.2000 der Pastor Ulrich Wehr ,
Hamburg.

In  den  Ruhestand versetz t :

Mit Wirkung vom 01.12.2000 der Pastor Harm Fölster  in
Preetz

Mit Wirkung vom 01.12.2000 der Pastor Theodor Peine  in
Kiel

Mit Wirkung vom 01.12.2000 der Pastor Heinrich Sat t ler  in
Quickborn

Mit Wirkung vom 01.02.2001 der Pastor Klaus Walter
Schlömp in Rickling

Mit Wirkung vom 01. Dezember 2000 der Propst Jörgen
Sontag  in Preetz
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